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Lobbyorganisationen und Politik verbünden sich im Freihandelsfieber  
 
Nach der Fixierung Europas auf den liberalisierten „Binnenmarkt“ rückt nun der glo-
bale „Außenmarkt“ wieder verstärkt in den Fokus des Interesses europäischer und 
transatlantischer Wirtschafts- und Handelspolitik – vor allem auf Drängen der USA, 
aber auch der deutschen Kanzlerin und der EU-Kommission. Nachdem in der Ver-
gangenheit bereits Zölle weitgehend gesenkt und Subventionen sowie Regulierun-
gen vielfach abgeschafft wurden, soll nunmehr der grenzüberschreitende Handel 
durch weitere Marktliberalisierung - wegen angeblich dadurch zu erwartender positi-
ver wirtschaftlicher Effekte1 nach „Abbau regulatorischer Hindernisse“ - noch massiv 
gesteigert werden, wie schon seit Beginn der 1990er Jahre diskutiert. Noch mehr 
Wettbewerb und Wachstum sollen den Wohlstand steigern und zugleich gesellschaft-
liche Probleme lösen, so lautet quasi die Verheißung der Eliten. Dazu heißt es auf 
den „Nachdenkseiten2“: „Transnational agierende Konzerne, deren Lobbyverbände 
und Denkfabriken träumen seit geraumer Zeit von einem globalen Markt ohne 
Schranken. Lobbyorganisationen und Politik verbünden sich im Freihandelsfieber, 
um die Führungsrolle in der Weltwirtschaft zu halten und auszubauen“.  
 
Und zwar soll das erreicht werden mit einem neuen Freihandelsabkommen zur „In-
vestitions- und Handelspartnerschaft“ mit dem Ziel, restliche Zölle möglichst vollstän-
dig abzubauen, Dienstleistungssektoren und das öffentliche Beschaffungswesen zu 
öffnen und Subventionen sowie Finanzmarktregeln abzubauen, ferner Investitionen 
von Unternehmen zu schützen durch ein Klagerecht der Konzerne gegen  Staaten 
(bei Bedrohung ihrer Gewinnaussichten durch neue handelshemmende staatliche 
Rechtsnormen z. B. im Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherrecht etc.) u. a. m. Die Kri-
tiker des Abkommens haben dazu eine Menge begründeter Befürchtungen, auf die 
noch näher eingegangen wird.  
 
Das Verhandlungsmandat wurde der EU-Kommission übertragen mit Federführung 
durch den belgischen EU-Handelskommissar Karel de Gucht. (Sein US-Pendant ist 
Dan Mullaney vom Büro des United Stats trade Representative). Der EU- „Chefun-
terhändler“ ist der Spanier Ignacio Garcia Bercero, unterstützt von EU-Direktor Ru-
pert Schlegelmilch von der Generaldirektion Handel. (Die beiden Letztgenannten ha-
ben im Februar 2014 bereits auf öffentliche Kritik reagiert und warben in Berlin bei 
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der Bundesregierung, den Bundestagsabgeordneten und den Ländervertretungen für 
das Freihandelsabkommen). Wie übrigens das erteilte (pauschale) Verhandlungs-
mandat genau aussieht, ist bis heute nicht veröffentlicht worden3.  
 
Unter dem Kürzel TTIP („Transatlantic Trade and Investment Partnership“) oder auch 
TAFTA („Trans-Atlantic Free Trade Agreement“) ist das geplante Abkommen zwi-
schen den USA und der EU und weiteren Staaten seit Mitte 2013 in der konkreten 
Verhandlungsphase – unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit intensiver Beteili-
gung von Lobbyisten sowie mit umstrittenen Inhalten. Es soll in Form eines völker-
rechtlichen Vertrages zwischen den USA und den Staaten der EU abgeschlossen 
werden, unter Einbeziehung auch von Kanada, Mexiko, den EFTA-Staaten4 Schweiz, 
Liechtenstein, Norwegen und Island sowie den EU-Beitrittskandidaten Mazedonien, 
Türkei u. a.  
 
Wenn das Abkommen einmal in Kraft tritt, wäre es praktisch irreversibel. Zudem kann 
der Vertragstext mit ca. 2000 Seiten Umfang von den Mitgliedsstaaten nur im Gan-
zen angenommen oder abgelehnt, also nicht in einzelnen Punkten verändert werden. 
(Diese in der EU durch das pauschale Verhandlungsmandat zwangsläufig geltende 
Verfahrensweise wollte US-Präsident Obama kürzlich per Gesetzesänderung so 
auch für den US-Kongress regeln, scheiterte damit aber am Widerstand der Abge-
ordneten seiner eigenen Demokratischen Partei).  
 
Die größte Freihandelszone der Welt soll entstehen 
 
In der dann größten Freihandelszone der Welt mit weit über 800 Mio. Einwohnern 
wird fast 60% des globalen Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet und 40% des Welt-
handels bestritten5. Damit  würde das Abkommen zur „Investitions- und Handelspart-
nerschaft“ zwangsläufig auch der „restlichen Welt“ die Standards für derartige Ab-
kommen sowie die Spielregeln der Handelsfreiheit auf den globalen Märkten vorge-
ben oder diktieren6, etwa auch zwischen der EU und China. Deshalb sprechen einige 
auch von „Elefantenhochzeit“ zwischen USA und EU. Die Hans-Böckler-Stiftung7 
sagt hingegen voraus, dass TTIP-Abkommen mit den USA werde Handelsverbin-
dungen zementieren, die immer unwichtiger würden – statt neue etwa mit China zu 
stärken8. Doch die EU lässt sich nicht bremsen und umorientieren.  
 
„Mit TTIP soll die Harmonisierung von Arbeits-, Sozial- und Umweltrechten in einem 
Regelsystem für die Weltwirtschaft durchgesetzt werden. Dazu gehören einheitliche 
Mindeststandards, die von keinem anderen Land unterschritten werden dürfen.9“ 
Sind USA und Europa bei dem Vorhaben wirklich auf gleicher Augenhöhe, so dass 
TTIP ein “akzeptabler Kompromiss“ werden könnte, wie die EU-Verhandlungsführer 
behaupten? Und können solche Abkommen überhaupt eine gute und faire Handels- 
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und Wirtschaftspolitik ersetzen? Müssten solche Abkommen nicht wenigstens beglei-
tet werden durch Vereinbarungen, mit denen die Lage und Lebensqualität der Men-
schen sowie der Datenschutz verbessert werden? „Durch eine Freihandelszone 
EU/USA bleibt im Welthandel kein Stein auf dem anderen10“, es sei ein „Sargnagel 
für den Welthandel“ und überdies ein „Todesstoß für die WTO“ (die allerdings ohne-
hin am Ende ist), prophezeit Professor Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft 
Kiel11. Die großen Verlierer werden die traditionellen Handelspartner der USA sein, 
nämlich Kanada, Australien und Mexiko; damit verliert die nordamerikanische Frei-
handelszone NAFTA12 an Bedeutung. 
 
Weiterhin und verstärkt würde es also mit TTIP weltweit Gewinner und Verlierer ge-
ben anstelle einer Win-win-Situation mit fairem Handel, so die berechtigten Befürch-
tungen der Skeptiker - abgesehen von den negativen Folgen obendrein für die Um-
welt und die Menschen auch in Europa, für ihre Schutzrechte als Verbraucher und 
Arbeitnehmer, ihre Freiheiten und ihre Demokratie. Die Verlierer und Gewinnen lie-
ßen sich jetzt schon zuordnen: „Verlierer sind die Beschäftigten, die Verbraucherin-
nen und Verbraucher sowie die Umwelt und der profitfreie öffentliche Sektor“, so be-
fürchtet Prof. Rudolf Hickel vom wissenschaftlichen Beirat von Attac13. Als Gewinner 
stünden einzig und allein die multinationalen Konzerne gegenüber.  
 
TTIP hat tatsächlich eine „andere Qualität“ als die bereits seit 1959 mit deutscher 
Beteiligung abgeschlossenen 140 Handels- oder Investitionsabkommen; etwa 
3.40014 gibt es inzwischen weltweit15, andere sprechen von 3.000 oder nur 1900 Ab-
kommen16 insgesamt. Allein die EU kann auf 1.400 Investitionsschutzübereinkünfte 
der Mitgliedssaaten zurückgreifen17. (Deutschland hatte den ersten bilateralen Inves-
titionsvertrag 1959 mit Pakistan abgeschlossen, zum Nachteil des Entwicklungslan-
des18).  
 
„Die neue Liberalisierungswelle ist umso gefährlicher, weil sie mit transatlantischer 
Wucht kommt“, so befürchtet sogar der Bayrische Städtetag19. (Daraufhin entsandte 
die EU umgehend den Generaldirektor für Handel aus Brüssel, Rupert Schlegelmilch, 
Anfang Februar 2014  in den Bayrischen Landtag und damit erstmalig in ein Regio-
nalparlament, um die dortige Kritik abzuwenden und für TTIP zu werben, unterstützt 
von US-Generalkonsul William E. Moeller, ferner den Leiter der Münchener Vertre-
tung der EU-Kommission, Peter Martin und der SPD-Bundestagsabgeordneten Clau-
dia Tausend als Mitglied im Europa-Ausschuss und dortige Berichterstatterin für EU-
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Angelegenheiten20 Zugleich präsentierte sie eine Werbebroschüre zu TTIP21).  Des-
halb sollen die eigentlichen Hintergründe, Absichten und Ziele des geplanten Frei-
handelsabkommen und seine Gefahren und Risiken hier näher betrachtet werden. 
 
Eine „neue Weltwirtschaftsordnung“ im Interesse Europas und Amerikas?  
 
In diesem Beitrag wird nachfolgend verdeutlicht, dass TTIP schon von langer Hand 
(auf Betreiben und unter maßgeblicher Beteiligung von Lobbyisten und Profiteuren) 
seit fast 25 Jahren vorbereitet wurde, beginnend mit  einer ersten Entschließung der 
EU schon im Jahr 1990. Konkret eingeleitet und besiegelt wurde das Vorhaben dann 
am 30. April 200722 auf dem transatlantischen EU-USA-Gipfel zwischen US-
Präsident Bush, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-
Kommissionspräsident Barroso (unter Beteiligung von Außenminister Steinmeier). 
Und zwar zunächst durch Einrichtung eines vorbereitenden „Transatlantischen Wirt-
schaftsrates“ (TEC)23 zur „Harmonisierung von Marktregulierungen“ und „Beseitigung 
von Handels- und Investitionsbarrieren“24. Damit wurde das Ziel eines gemeinsamen 
transatlantischen Wirtschaftsraumes angesteuert, auch wenn eine schnelle Konkreti-
sierung an Präsident Bush und der Agrarlobby zunächst scheiterte.  
 
Das Vorhaben sehen Kritiker heute als generell problematisch an: „Eine transatlanti-
sche Freihandelszone, frei von sozialen und moralischen Verpflichtungen, ohne Kon-
trolle, ohne Rechenschaftspflicht und ohne politische Gegenmacht fördert eine anar-
chische Weltwirtschaft, der eine nie dagewesene Macht zuteil wird“.25 Schon jetzt 
beherrschen 147 transnationale Konzerne etwa 40% des globalen Unternehmens-
vermögens26. Freie Bahn für Beutezüge? Speziell US-Konzerne wie Monsanto, die 
bislang an europäischem Umwelt- und Verbraucherrecht gescheitert sind, könnten 
mit ihren Produkten doch noch in Europa Fuß fassen. Denn ein Kapitel Verbraucher-
schutz fehlt bislang noch völlig in den geplanten Regelungen des Abkommens.  
 
Ein „Eldorado für Investoren soll geschaffen werden, die in der Ausübung ihrer Ge-
schäfte nicht mehr durch nationale Umweltauflagen, Arbeitnehmerrechte oder Ver-
braucherschutz gehemmt werden wollen. Dieser Traum könnte allerdings zu einem 
Albtraum für EU-Bürger werden, weil politisch erkämpfte Standards und Schutzrechte 
mit dem Investor-Staat-Klageverfahren sturmreif geschossen werden“27.  Als „Er-
mächtigungsgesetz für Konzerne“ wird TTIP inzwischen bezeichnet. (Da ist es nur 
ein schwacher Trost, dass Europa auch von Amerika lernen kann, weil dort bei-
spielsweise der Zuckergehalt in Nahrungsmitteln besser gekennzeichnet ist oder die 
Zulassungsstandards für Arzneimittel deutlich höher sind). 
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Noch im Jahr 2006 hatte der damalige EU-Handelskommissar Peter Mandelson die 
von der deutschen Kanzlerin ins Gespräch gebrachte Freihandelszone abgelehnt, 
weil  er kein EU-Land kenne, das diese Idee unterstütze. Doch die gemeinsame 
Freihandelszone war und ist gleichwohl ein „Lieblingsprojekt“ der deutschen Kanzle-
rin, zu dem sie auf einem EU-USA-Gipfel in 2007 eine Rahmenvereinbarung dazu 
durchsetzte. Und sie thematisierte es auch 2009 in ihrer Rede im US-Kongress28, 
weil sie sich von so einem Abkommen „Binnenmarktähnliche Strukturen“ erhofft29. 
Wörtlich sagte sie im US-Kongress: „Ebenso kann der Transatlantische Wirtschafts-
rat eine wichtige Aufgabe erfüllen. Wir können damit Subventionswettläufe verhin-
dern und Anstöße zum Abbau von Handelshemmnissen zwischen Europa und Ame-
rika geben. Ich bitte Sie: Lassen Sie uns gemeinsam für eine Weltwirtschaftsordnung 
eintreten, die im Interesse Europas und Amerikas ist“30. Es geht also erklärtermaßen 
um eine (neue) Weltwirtschaftsordnung vornehmlich im Interesse Europas und Ame-
rikas.  
 
Freihandel birgt stark antidemokratische Tendenzen 
 
Auch die deutschen Koalitionsparteien CDU und SPD erklärten 2013 nach gemein-
samen Arbeitsgruppensitzungen, das Freihandelsabkommen mit den USA „ent-
schlossen voranzutreiben31“ Sie wollen „die Verhandlungen erfolgreich zum Ab-
schluss führen“, weil das geplante „Freihandelsabkommen mit den USA eines der 
zentralen Projekte zur Vertiefung der transatlantischen Beziehungen“ sei. Wörtlich 
heißt es im Koalitionsvertrag: „Unser Ziel ist dabei, bestehende Hindernisse in den 
transatlantischen Handels- und Investitionsbeziehungen so umfassend wie möglich 
abzubauen.“ Anfang Februar 2014 hatte Bundeswirtschaftsminister Gabriel davor 
gewarnt, das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA „ka-
puttzureden“ und ließ zur Beruhigung der Kritiker seinen Staatssekretär Stefan 
Kapferer (FDP-Mitglied) eine gemeinsame Erklärung mit dem EU-Chefunterhändler 
Garcia Bercero für einen „transparenten Verhandlungsprozess“ veröffentlichen Gab-
riel wörtlich: Wir müssen die Debatte auch mal von ein paar Vorurteilen befreien. (…) 
Ich bin sehr dafür, dass wir die Chance nutzen, dieses Freihandelsabkommen zum 
Erfolg zu führen.“ 
 
Aber warum ist das dann eine „geheime Kommando-Sache“? Was ist mit den Be-
stimmungen des Informationsfreiheitsgesetzes? (Es gibt deswegen bereits Klagen 
z.B. der Organisation CEO beim Europäischen Gerichtshof). Warum erhielten bislang 
weder die Mitgliedsstaaten der EU noch andere EU-Kommissare außer dem zustän-
digen Handelskommissar, geschweige die Abgeordneten des Europa-Parlaments 
noch der nationalen Parlamente, Einblick in die geheim gehaltenen Verhandlungsdo-
kumente für das TTIP-Abkommen? Was gibt es zu verbergen. Oder zählt nur der 
schnelle und reibungslose Verhandlungsabschluss (noch vor den Kongresswahlen 
2016 in den USA?) Bundeskanzlerin Merkel erklärte jüngst: „Wenn ich die Diskussio-
nen über ein Freihandelsabkommen mit den USA verfolge, dann kann ich nur sagen: 
Wir sollten das Gesamtziel nicht aus den Augen verlieren vor lauter kleinen Schwie-
rigkeiten, sondern diese überwinden, denn anderen Regionen auf der Welt gelingt 
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das auch32.“ Bei ihrer Rede vor dem Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirt-
schaft am 3. Februar 2014 bekannte sie zu den bilateralen Handelsabkommen: 
„Deshalb ist Deutschland ein Treiber solcher Abkommen“, auch wenn es in Deutsch-
land breite Diskussionen darüber gebe, wie nahe sich Wirtschaft und Politik kommen 
dürfen33. (Also – „Augen zu und durch“?).  
 
TTIP soll nämlich als „living agreement“ gestaltet werden34, d.h. laut geplantem Ab-
kommen soll bei jeder staatlichen Gesetzesinitiative sehr frühzeitig geprüft werden, 
ob sie einen „wesentlichen“ Einfluss auf den transatlantischen Handel haben. Immer 
dann wären die betroffenen Konzerne und ihre Lobbyverbände lange vorher einzu-
beziehen  und müssten vorher formell gefragt werden oder erhielten eine Art Veto-
Recht in Gesetzgebungsverfahren. Der Staat als Gesetzgebungsorgan würde end-
gültig zum Büttel der Konzerne und die Bürgerinteressen blieben dahinter zurück. 
 
TTIP offenbart Abgründe im Demokratieverständnis der Regierenden 
 
Diese Haltung offenbart Abgründe  im Demokratieverständnis der deutschen Regie-
rung und der EU-Kommission: Der Bürger als Gefahr? Da verhandeln Politiker mit 
Unternehmen über Belange der Bevölkerung – und die soll völlig außen vor bleiben? 
Die Versicherung der schwarz-roten Parteipolitiker, auf soziale, ökologische und 
rechtliche Standards bei dem Abkommen zu achten und auf zulässige Ausnahmen 
zu drängen, erscheinen wie „bloße Lippenbekenntnisse, um den Wählern Sand in die 
Augen zu streuen“35, kritisiert Attac. Seitdem mit dem Lissabon-Vertrag von 2009 das 
Handelsmandat auf die EU übertragen wurde (Federführung auch für Investitionsab-
kommen bei der Generaldirektion Handel), sind die Mitgliedsstaaten eigentlich außen 
vor. Bis heute ist immer noch unklar, wer am Ende über das Abkommen entscheidet: 
Nur eine Zustimmung durch das EU-Parlament oder auch eine Ratifikation durch die 
einzelnen Nationalparlamente?36 Es kommen erheblich Zweifel an der demokrati-
schen Lgitimation des Abkommens auf. 
 
Der Freihandel stärkt also nicht die Demokratie, wie immer wieder behauptet wird, 
sondern er birgt stark antidemokratische Tendenzen. Das ganze Modell des Freihan-
dels und die ganze Stoßrichtung dieser Verträge ist problematisch und gefährdet 
auch Verfassungs- und Menschenrechte37. Es erscheint eher wie eine Unterwerfung 
der Staaten unter eine neue Weltordnung, in der nicht demokratisch legitimierte Wirt-
schafts- und Finanzeliten darüber bestimmen, was für öffentliche und private Da-
seinsfürsorge notwendig ist38. „Einer der fiesesten Lobbyisten-Tricks ist das Ando-
cken  an internationale Handelsabkommen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
verhandelt werden“39. Denn TTIP wird sich wahrscheinlich auch stärker im Geldbeu-
tel der Wähler auswirken als die Energiewende. Dennoch wird es im Wahlkampf viel 
zu wenig thematisiert. Da sind die Lobbynetzwerke viel näher am Thema und in den 
Vorbereitungsprozessen, so dass der harte Vorwurf eines „Komplotts der Konzerne 
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gegen Rechtsprechung und Demokratie40“ nicht an den Haaren herbeigezogen 
schient. 
 
Bezeichnend und entlarvend ist auch eine Textpassage im Koalitionsvertrag der Re-
gierungsparteien SPD und CDU, die als gemeinsames Ziel den Abschluss des Frei-
handelsabkommen TTIP bis spätestens Ende 2015 wollen: „Zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit Europas ist ein verringerter Regelungsaufwand auf Ebene der EU 
erforderlich. Die EU-Kommission muss Regelungsbereiche identifizieren, die das 
größte Potenzial zur Vereinfachung und zur Verringerung der Regulierungskosten 
bieten, vor allem soweit sie für kleine und mittlere Unternehmen besonders relevant 
sind. Für diese Bereiche fordern wir konkrete Abbauziele. Dem Verbraucher-, Um-
welt- und Arbeitnehmerschutz muss dabei Rechnung getragen werden. EU-
Vorgaben wollen wir grundsätzlich „eins zu eins“ umsetzen – das sichert auch Chan-
cengleichheit im europäischen Binnenmarkt“41. 
 

Der Einfluss der Bertelsmann-Stiftung auf die EU-Handelspolitik 

Nach schleppenden Verhandlungen des vorbereitenden Transatlantischen Wirt-
schaftsrates TEC (auf dessen Zusammensetzung und Arbeitsweise noch näher ein-
gegangen wird), riet die Bertelsmann Stiftung in einem „Strategiepapier“ dazu, das 
Gremium in der Hierarchie künftig ganz oben beim amerikanischen Vizepräsidenten 
und dem EU-Kommissionspräsidenten zu platzieren42. Auf dem 10. Internationalen 
Bertelsmann Forum (IBF) in Berlin zur Zukunft der EU43 in 2006, unter Teilnahme 
des EU-Präsidenten Barroso, des französischen Premiers und des belgischen Minis-
terpräsidenten, hielt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine europapoliti-
sche Grundsatzrede44, bei der sie eine „neue  wirtschaftliche Dynamik bei fortschrei-
tender Liberalisierung der Märkte“ einforderte sowie eine darauf bezogene „Neube-
gründung Europas“45.  

Zugleich plädierte die Bertelsmann-Stiftung (nach einer Repräsentativbefragung in 
ausgewählten Mitgliedsstaaten der EU) dafür, „den Nutzwert Europas für den Bürger 
in neuen Großprojekten spüren zu lassen“46. In 2008 ergänzte die Bertelsmann-
Stiftung in einem Strategiepapier47 ihre Vorstellungen über die „künftige globale 
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Machtentfaltung Europas“ und über ein „modernisiertes transatlantisches Verhältnis” 
mit „strategischen Optionen“, auch zur Sicherung von Unternehmensinteressen. Ei-
nes dieser machtvollen Großprojekte ist (neben der Entscheidung des EU-
Ratsgipfels vom Juni 1999 zur Aufstellung einer EU-Einsatzgruppe mit 60.000 Solda-
ten48) sicherlich das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP „im Unterneh-
mensinteresse“. In einer eigenen Studie prognostiziert die Bertelsmann-Stiftung über-
trieben hohe wirtschaftliche Nutzeffekte durch TTIP bezüglich Wachstum und Ar-
beitsplätze (siehe Einzelheiten an  anderer Stelle dieses Beitrages).Dazu muss man 
wissen, dass die (befangene) Bertelsmann-Stiftung seit 2011 einem - in der Zusam-
mensetzung geheim gehaltenen - Beratungsgremium49 für die TTIP-Vorbereitung 
angehört, das von Präsident Obama und EU-Ratspräsident Rompuy auf einem Gip-
feltreffen eingerichtet wurde.  

Zudem ist die Bertelsmann-Stiftung seit zwei Jahrzehnten maßgeblicher Berater und 
Treiber für die Umstellung der kameralistischen Haushaltsführung der Kommunal-
verwaltungen auf betriebswirtschaftlich orientierte doppelte Buchführung unter dem 
Begriff „New Public Management“ zur Ökonomisierung öffentlicher Dienste. Damit 
sollen für interessierte Dienstleistungskonzerne die gewinnträchtigen und die defizitä-
ren öffentlichen Dienste für eine private Übernahme oder für PPP-Modelle50 sichtbar 
werden, außerdem Subventionen  (etwa für örtliche Gesundheits-,Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen oder den öffentliche Nahverkehr) abgelöst werden durch erzwunge-
ne betriebswirtschaftliche, also kostendeckende Preise (sprich Preis- und Gebühren-
erhöhungen für die „Bürger als „Kunden“), die für viele bedürftige Menschen so nicht 
mehr bezahlbar sind. In zwei Städten (Yorkshire/England und Würzburg) hat die Ber-
telsmann-Tochter Arvato sogar versucht, die kompletten kommunalen (einschließlich 
der hoheitlichen) Dienstleistungen gewinnorientiert zu übernehmen – als Einstieg in 
den gesamten öffentlichen Markt für kommunale Dienstleistungen europaweit - , ist 
damit aber vorerst kläglich gescheitert51.   

Bertelsmann und die  Brüsseler „Denkfabrik Bruegel“ ziehen mit an den Fäden 

Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Aart de Geus, ließ im Dezember 
2013 in einem Beitrag für das „Handelsblatt“52 die Katze aus dem Sack: Die ökono-
mische Perspektive von TTIP allein jedoch reiche nicht aus. „Das transatlantische 
Freihandelsabkommen muss weit über alles hinausgehen, was multilaterale Han-
delsabkommen bislang regeln. Ging es bisher vorrangig um den Abbau von Zollhür-
den, geht es nun um die Harmonisierung von Regulierungen in Gesundheit, Medizin, 
Umwelt, Kultur und Lebensmittelsicherheit – allesamt Bereiche, die uns alle ganz 
direkt berühren“. Er warnte aber vor einem Scheitern wie beim ACTA-Abkommen 
und empfahl deshalb (aus taktischen Gründen?) eine Abkehr von der bloßen Hinter-
zimmer-Politik und etwas mehr Transparenz für die Öffentlichkeit  durch eine „neue 
Balance zwischen der Vertraulichkeit sensibler Informationen und dem Interesse der 
Öffentlichkeit“. Denn Misstrauen führe zu Ablehnung, und dafür sei das TTIP-
Abkommen zu wichtig. 
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Am 30. Januar 2014 veranstaltete die Bertelsmann-Stiftung in Brüssel ein Podium 
über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP mit ihren eigenen Experten 
des Brüsseler und Washingtoner Stiftungsbüros sowie ausgewählten geladenen 
Gästen53. Dort bekräftigte der anwesende EU-Chefunterhändler Ignacio Garcia 
Bercero, dass die eigentlichen Verhandlungen mit den USA nicht öffentlich stattfin-
den dürften. Die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger würden aber am 
Ende des Verhandlungsprozesses anschließend die dann öffentlichen Texte einse-
hen können.  

Die Generaldirektorin des Europäischen Verbraucherverbandes  Monique Goyens 
erwartete als Podiumsteilnehmerin bei der Bertelsmann-Stiftung früheren Zugang zu 
den Verhandlungstexten, um tatsächlich Einfluss auf die Verhandlungen nehmen zu 
können. Auch Tom Jenkins, Berater des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) 
für Außenbeziehungen rief die EU-Mitgliedsstaaten auf, eine stärkere Rolle in den 
TTIP-Verhandlungen einzunehmen. Er bemängelte, dass die TTIP-Agenda nach wie 
vor von der Wirtschaft bestimmt werde, hoffte aber, dass durch TTIP die besseren 
Arbeitsstandards von Europa in die USA exportierte werden. Eingeladen war auch 
Suparna Karmakar von der europäischen Denkfabrik Bruegel in Brüssel (in der ein-
flussreiche Vertreter von über 20 internationalen Konzernen, europäischer staatlicher 
Banken und Vertreter von EU-Mitgliedsstaaten wirtschaftswissenschaftlich unter-
mauerte Vorschläge unterbreiten). Als Fazit der Podiumsveranstaltung wurde ver-
kündet: „Experten fordern Transparenz in TTIP-Verhandlungen“… 

Initiatoren und Lobbyisten mahnen zur Eile, bevor die Kritiker mobil machen 

Im Unternehmens- und Bankeninteresse empfahl die Deutsche Bank 2013 die strikte 
Einhaltung des straffen Zeitplanes für das Freihandelsabkommen, bevor sich in Eu-
ropa die kritischen Stimmen der NGOs verstärken54. Dazu passt die Aussage von 
US-Vizepräsident Jo Biden im Februar 2014 auf der Münchener Sicherheitskonfe-
renz, wo er zur Eile bei den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP 
oder TAFTA mahnte, die „nur mit einer Ladung Benzin durchzuziehen“ seien“55. Auch 
EU-Kommissionspräsident Barroso und Kanzlerin Merkel stimmten ein: Keine Aus-
nahmen, ein sehr allgemeines Mandat und „nur schnelle Verhandlungen“ könnten 
helfen, gegnerische Populisten und Lobbyisten „in Schach zu halten“56. Sie sollen 
einer „neuen Weltwirtschaftsordnung“ (unter der Konzernherrschaft) nicht im Wege 
stehen?  

Dass die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen deshalb „schnell abgeschlos-
sen werden müssen“, forderte auch der französische Regierungschef und Sozialist 
Hollande bei einem Treffen mit US-Präsident Obama im Februar 201457. Denn im 
französischen Nationalparlament gab es schon heftiges Aufbegehren. Und der G-20 
Gipfel der reichsten und wirtschaftsstärksten Staaten der Welt forderte am 22. Feb-
ruar 2014 im australischen Sidney einen beschleunigten  Abbau von Handelshürden 
und bessere Bedingungen für Investitionen, nach dem Vorbild des geplanten TTIP-
Abkommens. Gegen alle zivilgesellschaftlichen Bedenken üben die transatlantischen 
Eliten also massiven Zeitdruck auf die Verhandlungsführer und die Entscheidungs-
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gremien aus, derweil die Zivilgesellschaft oder die mit betroffenen Kommunen aus-
gegrenzt bleiben.   

Andererseits haben 600 offizielle Berater der Großkonzerne privilegierten Zugang zu 
den Dokumenten und zu den Entscheidungsträgern, wie Lori Wallach, eine auf Han-
delsrecht spezialisierte Anwältin aus den USA (von der weltweit größten Verbrau-
cherschutzorganisation „Public Citizen´s Global Trade  Watch“ mit Sitz in Washing-
ton58) aufgedeckt hat. Für TTIP macht sich u. a. auch die Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)59 stark und fordert oberste Priorität für den 
Abbau nicht-tarifärer und regulatorischer Handelshemmnisse. Ebenso gehört der 
Deutsche Bauernverband (DBV)60 zu den Befürwortern, und sieht „Chancen für den 
Agrarmarkt“, derweil die Agrarindustrie der USA die Landwirtschaft weiter industriali-
sieren will. In den USA macht besonders der US-Energie-Konzern Chevron für TTIP 
mobil und hat sogar einen kompletten Beitrag  für die US-Konsultationen zum Ver-
handlungsteil Investitionsschutz geliefert61. Damit will es regulatorische Eingriffe bei 
den kapitalintensiven Langzeit-Investitionen für große Energieprojekte verhindern. 
Die Unternehmensinteressen an einer weiteren Marktliberalisierung sind also vielfäl-
tig.  

TTIP-freundliche Öffentlichkeitsarbeit durch politische Eliten gefordert 
 
Im November 2013 sickerte  ein vertrauliches Papier an die Öffentlichkeit, mit dem 
die EU-Kommission die Mitgliedsregierungen anweist, für eine TTIP-freundliche Be-
richterstattung zu sorgen, die Bevölkerung TTIP-positiv zu stimmen und Zweifel am 
TTIP so schon von vornherein zu zerstreuen62. (Der zuständige EU-
Handelskommissar Karel de Gucht beklagte sich anschließend öffentlich darüber, 
dass ausgerechnet die deutsche Regierung dem zu wenig nachkomme). Zwischen-
zeitlich wirbt Bundespräsident Gauck öffentlich für das Freihandelsabkommen63. Of-
fensichtlich haben sich politische und wirtschaftliche Eliten hier zusammengetan, um 
in „machtvoller Geheimnistuerei“, intransparent und ohne demokratische Legitimati-
on, Konzerninteressen zum Durchbruch zu verhelfen - so und ähnlich lauteten die 
kritischen Reaktion darauf. Natürlich wissen die Verantwortlichen mit ihrer Geheim-
niskrämerei ganz genau, dass sie dieses Abkommen sonst nicht durchbekommen 
würden.  
 
Die hochoffiziellen Beratungen werden von über 600 Vertretern der Wirtschaftslobby 
und 119 besonders eng eingeweihten Unternehmen64 zusammen mit politischen Re-
präsentanten vorangetrieben65. Der Ausschluss von Gewerkschaften, Kommunen, 
Verbraucher- und Umweltverbänden sowie anderen NGOs belegt, dass dabei hinter 
den Kulissen eine einseitige Interessenpolitik gegen soziale und ökologische Schutz-
rechte betrieben wird. Einige sehen in TTIP auch einen Angriff auf das Vorsorgeprin-
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zip66 (z. B. durch Umkehrung des bisherigen Prinzips, die Schädlichkeit eines Pro-
duktes vor Vermarktung auszuschließen, durch den künftigen Grundsatz, einfach von 
der generellen Annahme der Unschädlichkeit auszugehen, solange nicht das Gegen-
teil bewiesen ist). Immerhin forderte der deutsche FDP-Vorsitzende Christian Lindner 
im Oktober 2013 in einem Gastbeitrag für die FAZ mit dem Titel „Freiheit geht vor 
Freihandel“, dass „Gespräche über ein transatlantisches Freihandelsabkommen oh-
ne transatlantisches Datenschutzabkommen keinen Sinn ergeben“67. 
 
TTIP im Kontext der übrigen zahlreichen Handelsabkommen 
 
Ein Anliegen dieses Beitrages ist es auch, TTIP im Kontext zu den zahlreichen ande-
ren internationalen und multilateralen Handelsabkommen und Bestrebungen (auch 
der WTO und der OECD u. a.) zu betrachten – siehe nebenstehenden Kasten. Denn 
von GATT über GATS und TRIPS68 etc. bis zur EU-Dienstleistungsrichtlinie und TTIP 
sowie neuerdings PTiSA69, die alle nicht zu einer fairen Handelspartnerschaft beitra-
gen, wird durchgängig eine einheitliche Stoßrichtung erkennbar: Nämlich die erstreb-
te Vormachtstellung der internationalen Dienstleistungs- und Handelskonzerne über 
die demokratisch legitimierten staatlichen Vollmachten  - und damit die Einschrän-
kung oder Beendigung des Primats der Politik. Dafür ist TTIP ein neuer und gewalti-
ger Vorstoß, quasi eine „Allzweckwaffe von Unternehmen in politischen Auseinan-
dersetzungen“, wie es die „Organisation Corporate Europe Observatory“ 70 benennt. 
Bisherige Abkommen hätten etliche Milliarden Dollar fast ausschließlich in Konzern-
kassen fließen lassen71. Wie ein Spinnennetz wird deshalb ein Geflecht von mitei-
nander verwobenen Liberalisierungsabkommen um den Globus gesponnen, aus dem 
es dann kein Entrinnen mehr gibt. 
 
Dass dennoch die deutsche Bundesregierung und ihre Kanzlerin, aber auch der Koa-
litionspartner SPD nicht erst seit dem Koalitionsvertrag72 Befürworter und sogar 
„Treiber“ des TTIP-Vorhabens in der EU sind – obwohl sie laut Amtseid Schaden 
vom Volk abzuwenden haben - wird immer offenkundiger. Schon der damalige deut-
sche EU-Kommissar und EU-Vizepräsident, Günter Verheugen (SPD, vormals FDP), 
hatte sich als Vorsitzender des TEC-Wirtschaftsrates (zusammen mit dem jeweiligen 
Wirtschaftsberater des US-Präsidenten als Ko-Vorsitzenden und den EU-
Kommissaren für Handel, Außenbeziehungen und Binnenmarkt),73, für das Freihan-
delsabkommen stark gemacht, dessen negative Auswirkungen bis in die kommunale 
Selbstverwaltungsebene mit den öffentlichen Dienstleistungen für die Daseinsfürsor-
ge reichen würden (wie schon zuvor bei der ebenfalls umstrittenen EU-
Dienstleistungsrichtlinie, der Konzessionsrichtlinie, dem gescheiterten ACTA-
Abkommen zur Produkt- und Markenpiraterie oder beim GATS-Abkommen - für das  
schon ein Nachfolgeabkommen gerade verhandelt wird.)74.  
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Sorgen der Kommunen wegen Liberalisierung des „Dienstleistungshandels“ 
 
Neben den Verhandlungen über das TTIP-Abkommen haben zu allem Übel im Früh-
jahr 2013 gleichzeitig auch parallele Verhandlungen über ein Folge-Abkommen zum 
WTO-Dienstleistungsabkommen GATS (General Agreement on Trade in Services)75 
begonnen, also über das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistun-
gen, das 1995 in Kraft trat. Nunmehr geht es unter dem Kürzel PTiSA (Plurilateral 
Trade in Services Agreement) um ein „plurilaterales“ Abkommen über Dienstleistun-
gen mit mehreren außereuropäischen Vertragspartnern76. Damit wird eine umfas-
sende Liberalisierung des internationalen Dienstleistungshandels angestrebt. Wäh-
rend die EU noch einen bemerkenswerten Sektor von öffentlichen Dienstleistungen 
der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand hat, sind diese Dienstleistungen in den 
USA weitgehend liberalisiert. Die hohe Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge  
wird allein mit schwammigen Vertragsklauseln über „Dienste von allgemeinem Inte-
resse“ ohne klare Definition nicht gesichert77.  
 
Das führt zu großen Besorgnissen vor allem auch der Kommunen, weil damit gleich 
zwei globale Abkommen (über Europa hinaus) die öffentlichen Dienstleistungen in-
ternational liberalisieren wollen. Schon das EU-Handelsmandat für TTIP umfasst 
auch kommunal-relevante Handlungsbereiche, etwa das öffentliche Auftragswesen, 
Energiepolitik und Umweltschutz. (Müssen die Kommunen bald die EU-weiten Aus-
schreibungen öffentlicher Aufträge weltweit durchführen?) Eine Mitwirkung der Kom-
munen an den Verhandlungen ist jedoch nicht vorgesehen. Deshalb sorgt sich u. a. 
der Verband der kommunalen Wasserwirtschaft (VKU)78 erneut um Beeinträchtigun-
gen für die kommunale Wasserwirtschaft und den Gewässerschutz durch die beiden 
Abkommen. Darum hat er bereits aus kommunaler Sicht Stellung genommen, denn 
gerade erst ist nach langem Kampf die Wasserwirtschaft aus der EU-
Konzessionsrichtlinie herausgenommen worden. Die Sicherung der autonomen Ge-
staltungsräume von Gebietskörperschaften innerhalb der EU kann nur dann ge-
schützt werden, wenn sie überhaupt nicht Gegenstand von Handels- und Investiti-
onsverträgen werden.  
 
In den Kommunalverfassungen bzw. Gemeindeordnungen der Bundesländer ist klar 
geregelt, dass die Kommunen  - als die Grundlage des demokratischen (Sozial-) 
Staatsaufbaus – „das Wohl der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre von 
der Bürgerschaft gewählten Organe“ fördern. Deshalb sind sie in ihrem Gebiet „aus-
schließliche und eigenverantwortliche Träger  der öffentlichen Verwaltung“. Die Ge-
meinden schaffen die „für ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer  
Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen“ – also nicht etwa die transna-
tionalen Konzerne. „Eingriffe in die Rechte der Gemeinden sind nur durch Gesetze 
zulässig“ – also nicht durch bilaterale Handelsabkommen. Andernfalls läge hier ein 
deutlicher Verstoß gegen das Grundgesetz vor (und zugleich auch gegen das Subsi-
diaritätsprinzip)79. TTIP ist also auch ein Angriff gegen die kommunale Selbstverwal-
tung. Lediglich „bestimmte grundlegende Dienstleistungen auf lokaler Ebene werden 
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durch TTIP nicht angetastet“, so heißt es dazu in einer offiziellen Broschüre der EU-
Kommission80. 
 
Einschränkung der kommunalen Planungs- und Gestaltungshoheit 
 
In Frage gestellt werden durch das TTIP-Abkommen bei näherem Hinsehen eigent-
lich sogar viele Regelungen vor Ort im Rahmen der kommunalen Planungshoheit 
(einschränkende Raumordnungs- und Flächennutzungspläne, Bebauungspläne z.B. 
mit Ansiedlungsverbot von Kaufmärkten auf grüner Wiese, kommunale Nachhaltig-
keits- und Klimaschutzregelungen, planerische Umweltauflagen etc.), aber auch  
Ratsbeschlüsse zur Fair-Trade-Stadt, für öffentliche Auftragsvergabe nur an Firmen 
mit tarifgerechter Bezahlung und mit bestimmten Umweltstandards, oder Anschluss- 
und Benutzungszwang an saubere Energieträger, Gründung eigener Stadtwerke und 
Wasserwerke, der subventionierte öffentliche Personennahverkehr, Subventionie-
rung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Wirtschaftsförderungs-Regeln zur bevor-
zugten Förderung des örtlichen und regionalen Handels usw.  Zugleich drohen damit 
weitere Haushaltskonsolidierungen mitsamt Stellenabbau in den Rathäusern und 
Kreishäusern.  
 
Von dem nun noch geplanten PTiSA-Abkommen für den Dienstleistungshandel über 
Europa hinaus würden auch fast alle Dienstleistungen der Daseinsvorsorge betroffen 
sein, wie z.B. Bildung, Kulturförderung, Gesundheit, soziale Dienstleistungen, Ab-
wasser- und Müllentsorgung, Energie, Verkehr und Wasserversorgung. Auch die 
Neugründung kommunaler Stadtwerke stünde wieder in Frage, die gerade im Zuge 
von Rekommunalisierungs-Bestrebungen an vielen Orten in der Gründungsvorberei-
tung sind und ihre Beiträge zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten wollen. 
Es wird angezweifelt, ob die EU in den Verhandlungen willens und in der Lage ist, 
die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland hinreichend zu schützen, zumal die 
Verhandlungen hinter verschlossenen Türen laufen und die Kommunen ebenso 
draußen vor der Tür stehen wie die europäische Bürgergesellschaft81.  
 
Die kommunale Daseinsvorsorge als Teil des Sozialstaatsprinzips sowie das Wesen 
der kommunalen Selbstverwaltung sind durch die geplanten Abkommen ernsthaft in 
Gefahr. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich die negativen Folgen und Gefahren 
für die Kommunen auszumalen. (Dies war auch spezielles Thema einer Sonderver-
anstaltung im Rahmen von „Stuttgart Open Fair“ am 19. März 2014 im Stuttgarter 
Forum3 unter dem Titel: „Die Freihandelsfalle verhindern“)82. Doch der mit verant-
wortliche EU-Direktor Rupert Schlegelmilch wies Befürchtungen zurück, das bei den 
Verhandlungen mit den USA öffentliche Leistungsbereiche wie die Wasserversor-
gung oder der öffentliche Nahverkehr angeblich zur Disposition gestellt werden könn-
te: „Ich möchte ganz klar sagen: wir haben nicht vor, irgendeine Kommune in 
Deutschland oder Europa zu zwingen, zu liberalisieren83.“ (Ob man dem noch Glau-
ben schenken kann?). Warum werden dann die öffentlichen Dienstleistungen nicht 
ganz aus TTIP herausgenommen? 
  
Dienstleistungsmärkte funktionieren nicht wie Warenmärkte  
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Denn Dienstleistungsmärkte funktionieren nicht wie Warenmärkte. Der kleine, ent-
scheidende Unterschied: Dienstleistungen werden von Menschen für Menschen erb-
racht84 - wenngleich das bei den ebenfalls zur Deregulierung statt zur strengeren 
Regulierung anstehenden Finanzdienstleistungen inzwischen vielfach bezweifelt 
werden darf. Besonders sorgen sich also die Kommunen um ihre kommunalen 
Dienstleistungen für die öffentliche und örtliche Daseinsvorsorge, die sie schon ein-
mal gegen das GATS-Abkommen und die (in zahlreichen Punkten abgeschwächte) 
EU-Dienstleistungsrichtlinie verteidigen mussten. Der mit TTIP bevorstehende Kampf 
für das Gemeinwohl wird ein noch härterer „Kampf von David gegen Goliath“ (den 
allerdings David gewonnen hat). 
 
Auch wenn laut EU-Vertrag von Lissabon die öffentlichen Dienstleistungen eigentlich 
Angelegenheit der nationalen Regierungen sind, sorgen sich Freihandelsgegner vor 
der weiteren Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen (einschließlich Bildung, Kul-
tur und  Gesundheit) - nicht zuletzt auch in Anbetracht der gerade abgewendeten 
Privatisierung des Wassers85 (im Zusammenhang mit der umstrittenen EU-
Konzessionsrichtlinie). Statt das Freihandelsabkommens für nur ganz eng begrenzte 
Bereiche von Dienstleistungen zu öffnen, wird erst einmal alles offengehalten, so 
dass weitere Privatisierungen öffentlicher Dienstleistungen in großem Umfang zu 
befürchten sind. Denn TTIP soll sogar noch über bisherige bi- und multilaterale Han-
delsabkommen hinausreichen, d.h. insbesondere eine weitergehende Liberalisierung 
des gesamten „überregulierten“ Dienstleistungsbereiches durchsetzen. 
 
Denn der EU-Binnenmarkt und die globalen Handelsmärkte sind heutzutage in erster 
Linie Dienstleistungsmärkte: Auf dem europäischen Binnenmarkt machen die Dienst-
leistungen 60% bis 70% der Aktivitäten aus86. Alleine die kommunalen Dienstleistun-
gen von  ca. 11.200 Kommunen in Deutschland87 und der (grob geschätzt)  über 
200.000 Gebietskörperschaften in Europa88 wecken mit ihren öffentlichen Dienstleis-
tungen Begehrlichkeiten auf den Märkten bezüglich ihrer gewinnbringenden Privati-
sierung  d. h. Kommerzialisierung durch Investoren. (Hinzu kämen 275 große Städte 
in den USA sowie 3.144 Countys als mittlere regionale Verwaltungsebenen mit Hun-
derttausenden Ortschaften, wo aber vieles schon durch Private erledigt wird.) Von 
der Privatisierung der Wasserversorgung erhofft man sich an den Finanzmärkten 
Gewinne von 1 Billion Euro, von der Privatisierung des Gesundheitswesens 2 Billio-
nen Euro, von der Kommerzialisierung des Bildungswesens 3,5 Billionen Euro89. 
 
Höchster Investitionsschutz und Zugang zu öffentlichen  Ausschreibungen 
 
Ferner geht es bei TTIP um den höchsten bisher erreichten Investitionsschutz und 
den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen auf allen Ebenen nach dem Prinzip der 
Inländerbehandlung90. Zudem sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt und da-
mit Bürgerbeteiligung „ausgebremst“ werden, der Zugang zu Medikamenten begrenzt 
und lokale und regionale Kaufstrategien unterbunden werden. Arbeitnehmerschutz-
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rechte und Lebensmittelkennzeichnungen sollen gelockert werden usw. Das  deut-
sche Wirtschaftsministerium tue so, als wüsste es von alledem nichts – oder es stelle 
sich nur unwissend, beklagt die Gewerkschaft ver.di91. 
 
Das geplante Freihandelsabkommen TTIP ist alles in allem gewissermaßen das 
Gegenbild zur sozialen Dreigliederung und zeugt damit im Europa-Wahljahr von der 
Pervertierung der eigentlichen Europa-Idee, anstatt eine grundlegende Wende in der 
Handels- und Wirtschaftspolitik vorzunehmen. Zu diesem Fazit kommt dieser Beitrag 
zum Schluss und ruft damit zum energischen Handeln gegen diese Fehlentwicklun-
gen auf  - und zum Aufzeigen von Alternativen. Denn immer dann, wenn Reichtum 
auf unglaubliche Weise vermehrt wird, dann wird auf der anderen Seite Massenarmut 
und Korruption verbreitet92. (Die „Dreifaltigkeit von Freihandel, Deregulierung und 
Privatisierung“ hat sicher nichts mit der sozialen Dreigliederung gemeinsam). 
 
Massive Bedenken und Sorgen der Kritiker von TTIP  
 
Die Kritiker aus der Zivilgesellschaft und deren NGOs sehen in dem geplanten Frei-
handelsabkommen TTIP  - auch „Wirtschafts-NATO“ genannt - ein Art  „trojanisches 
Pferd“93 als „Freihandelsfalle“, mit durchschaubaren Absichten von dominierenden 
Lobbyisten und Konzernvertretern - die in die bislang nichtöffentlichen Verhandlun-
gen von Anfang an und schon im Vorfeld eingebunden waren. Ihnen gehe es mit der 
„konzerngesteuerten Agenda“ um die versteckten Absichten des unumkehrbaren 
Abbaus europäischer Sozial- und Umweltstandards, des Verbraucher- und Arbeit-
nehmerschutzes, der demokratischen Bürgerrechte und des Datenschutzes etc. als 
so genannte „Handelshemmnisse“. Fast alles geriete ins Rutschen: Klimaschutz, 
Energiewende, Umwelt- und Sozialgesetze, Bildung, öffentliche Dienste, Daseinsvor-
sorge, Arbeitszeiten, Mindestlöhne, Banken- und Finanzmarktregulierungen, Le-
bensmittel- und Produktsicherheit, diverse Kennzeichnungspflichten, Datenschutz 
u.v.m., also nicht nur rein handelsbezogene Bestimmungen94. 
 
Zugleich gehe es um die zwangsläufige Schwächung der rechtlichen Position von 
Staaten und Kommunen gegenüber internationalen Konzernen wegen deren vorge-
sehenen Klagemöglichkeiten vor nichtöffentlichen Schiedsgerichten als „geheime 
Schattengerichte“ außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit.95 (Dort könnten sie 
Milliarden an Schadenersatz von den Steuerzahlern erstreiten wegen entgangener 
Gewinne). Dadurch würden die Staaten von vornherein bei ihren etwaigen Gesetz-
gebungsvorhaben oder die Kommunen mit ihren Ortssatzungen zum Schutz der Be-
völkerung und der Umwelt davon ablassen, aus Sorge vor unternehmerischen Scha-
denersatzforderungen. Das gleiche gilt erst recht für die finanzschwachen Kommu-
nen mit ihren örtlichen Regelungen. Dies bedeute eine „Unterwerfung der Teilneh-
merstaaten unter Konzerninteressen“96 und eine Preisgabe der demokratischen Ge-
waltenteilung. (Hierauf wird an anderer Stelle noch vertiefter eingegangen). 
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Freier Handel dürfe sich nicht der Justiz demokratischer Staaten oder regulärer inter-
nationaler Gerichtsbarkeit entziehen. Als Negativbeispiele gelten die Klage des US-
Ölkonzerns Oxy gegen den Staat Ecuador im Jahr 2006, die laufende Klage des 
schwedischen Energiekonzerns Vattenfall gegen die deutsche Bundesrepublik nach 
der Energiewende sowie eine zurückliegende Klage gegen die in Kanada geltende 
Einschränkung des umstrittenen Fracking zur Erdgasgewinnung. Befürworter halten 
entgegen, dass die Prozessordnung eines von allen Vertragspartnern anerkannten 
Schiedsgerichts in Kursen der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz (Unctad) 
gelehrt werde und die Schiedsgerichte mit Vertretern aus beiden betroffenen Län-
dern besetzt seien97. 
 
Zivilgesellschafte Bündnisse lehnen TTIP ab und klären die Öffentlichkeit auf  
 
Es bestehen aber noch weitere Sorgen in der Zivilgesellschaft: Mit der angestrebten 
„Harmonisierung von Standards“ und dem Abbau „nichttarifärer Handelsbeschrän-
kungen98“  - dazu zählen politisch gewollte Regulierungen zur Produktqualität und zu 
den Produktionsbedingungen99 -  sei die Absenkung auf die jeweils niedrigsten Stan-
dards zu befürchten sowie zudem ein neuerlicher Angriff auf den Sozialstaat. Im Er-
gebnis würden sich für die Menschen soziale Ungleichheiten und unfaire Handelsbe-
ziehungen verstärken und Schutzrechte für Umwelt, Klima, Verbraucher usw. geop-
fert. (Als plakative Beispiele werden Chlorhühnchen, Hormonschnitzel und Genmais 
aus den USA genannt). Damit würden internationale Megakonzerne die soziale und 
ökologische Gestaltung der Globalisierung verhindern100. Vor allem würde eine mit 
TTIP und anderen Freihandelsverträgen auch beabsichtigte weitere Deregulierung 
der Finanzdienstleistungen der Weg in die nächste verheerende Finanz- und Wirt-
schaftskrise eröffnet. Deshalb hat noch nie zuvor eine handelspolitische Debatte ein 
so breites Bündnis an Kritikern und Skeptikern hervorgerufen - vom deutschen Kul-
turrat und Börsenverein des deutschen Buchhandels bis zur kommunalen Wasser-
wirtschaft101. 
 
Auf beiden Seiten des Atlantiks regt sich inzwischen vielfältiger Widerstand gegen 
das TTIP-Abkommen. Bereits im Dezember 2013 haben sich über 200 Organisatio-
nen in Europa, den USA und weiteren Staaten zusammen getan und  fordern vom 
zuständigen EU-Handelskommissar Karel van Gucht sowie vom EU-
Parlamentspräsidenten Martin Schulz einen Verhandlungsstopp, auch aus Sorge um 
die gefährdete Demokratie in Europa und weltweit102. Das Umweltinstitut München 
hat gemeinsam mit Naturschutz- und Bio-Anbauverbänden eine Petition103 an Bun-

                                                           
97

 www.profil.atarticles/1403/982/371566/ttip-warum-panik-vor-dem-freihandelsabkommen-unbegruendet-ist 
98

 Darunter versteht man indirekte protektionistische Maßnahmen der Außenhandelsbeschränkung, die nicht 
Zölle, Abschöpfungen oder Exportsubventionen sind. (NTBs = Non-tariff barriers to trade). Sie erschweren den 
Marktzugang ausländischer Anbieter. Als hinderlich werden z. b. „Local-Content-Gesetze“ betrachtet, mit de-
nen bestimmte Anteile eines Endproduktes aus inländischer Herstellung (z.B. bei der KFZ-Herstellung) im wer-
den, aber auch technische Normen und Standards wie DIN, Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften (wie 
„Made in Deutschland“), Antidumpingregeln, Sozial- und Umweltstandards, Ausschreibungsmodalitäten  von 
Aufträgen (z.B. im Bauwesen), Importdepots oder Diskriminierungen bei der Zollabwicklung u. a. m., siehe auch 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichttarif%C3%A4res_Handelshemmnis 
99

 Rudolf Hickel: „TTIP: Internationale Megakonzerne verhindern die soziale und ökologische Gestaltung der 
Globalisierung“; überabeitetes Manuskript vom 17.02.2014 
100

 wie vor 
101

 www.greenpace.de 
102

 Klimaretter Info 2014 
103

 https://www.openpetition.de/petition/argumente/petition-gegen-die-freihandelszone-mit-den-usa 

http://de.wikipedia.org/wiki/Protektionismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_%28Abgabe%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Agrarmarktordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Export
http://de.wikipedia.org/wiki/Export


deskanzlerin Merkel gegen das TTIP-Abkommen gestartet. Laut campact sind nur 
119 Unternehmensvertreter eingeweiht104. 
  
Im deutschen Bündnis „UNFAIRhandelbar“ hatten sich bereits 22 zivilgesellschaftli-
che  Organisationen zusammengetan, um das unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
verhandelte Freihandelsabkommen zu verhindern, indem sie über seine Gefahren 
und Risiken aufklären.105 Sie haben ein bereits  im Rundbrief Nr. 3/2013106 veröffent-
lichtes Positionspapier verfasst: „TTIP“ nein danke! Transatlantische Partnerschaft 
geht anders!“107. Hunderttausende Menschen hatten allein auf der deutschen Web-
seite von campact108 einen Stopp der Verhandlungen mit den USA gefordert. Nun-
mehr erwägt das Bündnis zusammen mit mehr Demokratie e.V. , ob eine Europäi-
sche Bürgerinitiative mit der Sammlung von einer Million Unterschriften gestartet 
wird109. Zwischenzeitlich hat sich diese Protestbewegung erheblich erweitert bis hin-
ein in die Politik (auch die Grünen110 und die Linkspartei111 lehnen als Oppositions-
parteien TTIP inzwischen ab, da sie sozial-ökologische Errungenschaften in Gefahr 
sehen). Die Grünen haben eigene „Verhandlungsleitlinien“ entworfen. Inzwischen 
fordern sogar die Sozialdemokraten im Europaparlament die umstrittene Schiedsge-
richts-Regelung ISDS („Investor-tostate-dispute-settlement“) in den Verhandlungen 
ganz fallen zu lassen112. 
 
Massive Kritik entzündete sich vor allem an den geheimen und intransparenten Ver-
handlungen, die einer Demokratie unwürdig sind und vermuten lassen, dass die wah-
ren Absichten vor der kritischen Öffentlichkeit verborgen bleiben sollen. Sogar die 
Parlamentarier sind weitgehend außen vor, da sie zwar über das Abkommen als Ge-
samtpaket am Ende abstimmen dürfen, aber keine Einzelheiten des Verhandlungs-
paketes beeinflussen können, zumal es dazu immer der Zustimmung auch der ande-
ren Vertragspartner bedarf. Gleichwohl plädiert der CDU-Europaparlamentarier Da-
niel Caspary dafür, in einer öffentlichen Anhörung der NGOs den Befürchtungen der 
Bürger „mit sachlichen Argumenten entgegenzutreten“113. 
 
TTIP gefährdet grundlegende Arbeitsstandards und Menschenrechte 
 
In einem Aufruf114 von Personal- und Betriebsräten, Gewerkschaftern, Arbeitsrecht-
lern u. a. wird dagegen protestiert, dass in den USA als TTIP-Verhandlungspartner 
die acht Kern-Normen der ILO (Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nati-
onen)115 nicht eingehalten werden. Deshalb halten sie die USA für einen „schlechten 
und gefährlichen Verhandlungspartner“. So gibt es in den USA kein Recht auf Koali-
tionsfreiheit (also auch das Recht der Beschäftigten, sich etwa in Gewerkschaften frei 
zu organisieren) und auch kein Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge. Da Häft-
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linge für private Unternehmen eingesetzt werden, verstoße die USA damit gegen die 
Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit allgemein. In den USA mangele es au-
ßerdem  am gleichen Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau. Es gebe zudem 
kein Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsverhältnis sowie kein Verbot der Dis-
kriminierung in der Arbeitswelt wegen Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politi-
scher Meinung oder nationaler und sozialer Herkunft. 
 
Bislang haben die USA lediglich zwei ILO-Normen ratifiziert, nämlich die Abschaffung 
der Zwangsarbeit als Disziplinierungsmaßnahme sowie die Abschaffung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Hierbei wird Kinderarbeit nicht überhaupt ver-
boten, sondern nur die Beschäftigung von Kindern als Soldaten, Prostituierte, im 
Drogenhandel und in der Pornografie. Außerdem gebe es in den USA inzwischen in 
25 von 50 Bundesstaaten sogenannte „Right  to work“-Gesetze für transatlantische 
Sonderzonen, in denen Gewerkschaftsrechte teilweise drastisch eingeschränkt sind. 
Deutsche und europäische Unternehmen lagern seit den 1990er Jahren verstärkt 
Produktionsstätten in eben diese Work-to-Work-Staaten aus, um von Tarif- und Mit-
bestimmungsfreiheit zu profitieren. Demgegenüber haben die Staaten der EU die 
meisten Normen der ILO ratifiziert, halten sich aber in abnehmendem Maße daran. 
Bei den „Rettungsmaßnahmen“ der EU für Griechenland, Spanien, Italien und Portu-
gal setzt die EU zusammen mit dem IWF (Internationaler Währungsfond) Menschen-
rechtsnormen außer Kraft, etwa wenn Tarifverträge aufgelöst, Lohnsenkungen ver-
ordnet und Streiks erschwert werden.  
 
Es ist zu vermuten, dass auf beiden Seiten des Atlantiks genau diese Staaten mit 
verschärften Arbeitsbedingungen und schwacher Verhandlungsposition der Arbeit-
nehmerschaft für Produktionsverlagerungen interessant sind. Die mit TTIP verspro-
chenen neuen „Jobs“ werden zumeist ungesicherte Tätigkeiten zu Niedriglohnbedin-
gungen, oft in Teilzeit und unbefristet sein, so befürchten die Gewerkschaften. Die 
Umwandlung ordentlicher Arbeitsstellen in solche Gelegenheitsarbeiten werden ja 
auch in Deutschland durch die Hartz-Gesetze gefördert. Demgegenüber benötigen 
wir für die Zukunft faire Löhne für gute Arbeit in gesicherten und demokratischen 
Verhältnissen statt einer Verschärfung des Trends durch TTIP. Demnächst könnten 
Konzerne vor privaten Schiedsgerichten gegen gesetzliche Mindestlöhne klagen, 
weil er ihre Investitionen behindert. Deshalb fordern Gewerkschafter, Betriebsräte 
und Arbeitsrechtler etc. einen Stopp der Verhandlungen zu TTIP.  
 
Zurzeit betreiben jedoch konservative und neoliberale Kräfte im EU-Parlament vor-
beugend das Gegenteil: Sie wollen schon im Vorfeld von TTIP das Streikrecht in öf-
fentlichen Einrichtungen einschränken, insbesondere im Flug- und Schienenverkehr 
sowie in öffentlichen Einrichtungen wie Kitas und Krankenhäuser etc.116, damit die 
europäische Wettbewerbsfähigkeit nicht durch Streiks gestört wird. Schon lange geht 
auch die Rechtsprechung des (auf keine Verfassung vereidigten) Europäischen Ge-
richthofes in diese arbeitnehmerfeindliche Richtung und verstößt damit gegen das 
deutsche Grundgesetz, die EU-Sozial- und Grundrechtecharta sowie die ILO-
Normen. 
 
Sorge um die Kultur und die Einschränkung der kulturellen Freiheit 
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Überdies will das Abkommen auch die kulturellen Dienstleistungen als Handelsgüter 
einbeziehen und würde so die Abhängigkeit der Kultur von der Ökonomie verstärken 
und die kulturelle Freiheit einschränken117. Doch Kultur und Umwelt brauchen keine 
Deregulierung. Hierzu haben sich aus Sorge um die kulturelle Vielfalt sowohl der 
Deutsche Kulturrat wie auch der WDR-Rundfunkrat, die Akademie der Künste und 
die Gewerkschaft ver.di unter Berufung auf die UNESCO-Kulturkonvention mit deutli-
chen Worten kritisch bis ablehnend geäußert (siehe hierzu auch nähere Ausführun-
gen in dem Beitrag zur Europakrise in diesem Rundbrief). Da das bilaterale Freihan-
delsabkommen TTIP auch kulturelle Güter und Dienstleistungen vollends dem Markt 
überlassen will („Kultur als Ware“), hätte dies verheerende Folgen. In Deutschland 
träfe das etwa die Buchpreisbindung, die Filmförderung oder den verminderten 
Mehrwertsteuersatz für Kulturgüter118.  
 
Der WDR-Rundfunkrat fragt: „Wollen wir wirklich, dass unser europäisches Wirt-
schaftsmodell noch stärker als bisher an das Wirtschaftssystem der USA angepasst 
wird?119“ Deshalb fordern die Kulturschaffenden die Herausnahme des Kultur- und 
Mediensektors aus dem Abkommen. Arg betroffen wären auch sämtliche kulturellen 
Aktivitäten der Kommunen (einschl. Lokal- und Regionalfunk), sowie auch ihr Auf-
tragswesen. Mit der angestrebten Gleichbehandlung bei öffentlichen Aufträgen wür-
de überdies bis hinunter auf die kommunale Selbstverwaltungsebene in die demokra-
tisch legitimierte Regelungskompetenz und Hoheit der öffentlichen Hand eingegrif-
fen. Die Städte haben aber kein Mitspracherecht bei den Verhandlungen. 
 
Entwurf eines „alternativen Handelsmandates“ 
 
Kurz vor Beginn der zurückliegenden Verhandlungen der Welthandelsorganisation 
WTO in Bali im Dezember 2013  - siehe gesonderte Nachbetrachtung an anderer 
Stelle - und der dritten Runde für das Freihandelsabkommen EU-USA (TTIP) hatte 
Attac Deutschland gemeinsam mit weiteren 49 zivilgesellschaftlichen europäischen 
Organisationen deshalb ein "Alternatives EU-Handelsmandat" (ATM-Projekt) veröf-
fentlicht. Die Organisationen entwerfen darin eine EU-Handels- und Investitionspoli-
tik, die der Mehrheit der Menschen statt den Profitinteressen weniger dient und die 
Umwelt bewahrt120. Das 20-seitige Dokument schlägt vor, zentrale Prinzipien wie 
Menschenrechte, ArbeitnehmerInnenrechte und Umweltschutz zur Grundlage der 
EU-Handelspolitik zu machen. (Damit würden auch die EU-Grundrechte-Charta von 
2007121 und die revidierte EU-Sozialcharta von 1996122 ernst genommen). Der Mitini-
tiator Johannes Lauterbach (Attac) von der Allianz für ein alternatives Handelsman-
dat und Co-Autor "Die Freihandelsfalle", hat zusammen mit dem Verfasser dieses 
Beitrages am 19. März 2014 im Stuttgarter Kulturzentrum Forum3 auch die Auswir-
kungen von TTIP auf die kommunale Selbstverwaltung dargestellt123. 
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Wichtiges Anliegen von ATM (Alternatives Handelsmandat) ist die demokratische 
Kontrolle der Menschen über ihre Handels- und Investitionspolitik. ATM wendet sich 
deshalb gegen das Prinzip geheimer Verhandlungen unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit und setzt sich für neue Transparenz-Regelungen ein. Das Mandat zur Einlei-
tung der Verhandlungen soll der EU-Kommission entzogen und den Parlamenten 
übertragen werden. Vor Verhandlungsbeginn sollen unabhängige und umfassende 
Notwendigkeits- und Bedarfstests unter Beteiligung der Zivilgesellschaft durchgeführt 
werden, anschließend regelmäßige öffentliche Konsultationen zum Verhandlungs-
stand, begleitet von unabhängigen Untersuchungen zu Auswirkungen auf Umwelt 
und Menschenrechte etc. Vor Vertragsabschluss sollen dann nochmals umfassende 
öffentliche Konsultationen durchgeführt werden. Diese ATM-Vorschläge sollen in 
Kampagnen in die Öffentlichkeit und an das EU-Parlament herangetragen werden, 
um so auch zur Stärkung des Widerstandes gegen TTIP beizutragen124.   
 
Gefährdung des Vorsorgeprinzips und der Arbeitsbedingungen durch TTIP 
 
Eine weitere große Sorge der Zivilgesellschaft ist die Gefährdung des in der EU gel-
tenden Vorsorgeprinzips durch TTIP. Hier in der EU müssen Firmen nachweisen, 
dass ihre Produkte unschädlich sind. In den USA ist das umgekehrt. Zum Beispiel 
stellen Gentech-Pflanzen so lange kein Risiko dar, bis das Gegenteil bewiesen ist. 
Kritiker befürchten deshalb, dass sich das angestrebte Abkommen als Türöffner für 
Gentechnik auf den Äckern der EU erweisen könnte, obwohl die meisten Verbrau-
cher das nicht wollen. Die deutsche Bundeskanzlerin möchte demgegenüber die Zu-
lassung ermöglichen und wies den deutschen Landwirtschaftsminister deshalb an, 
sich Mitte Februar 2014 bei den Verhandlungen in Brüssel zu enthalten, Dadurch 
kam es zu einem Abstimmungsdebakel, bei dem sich zwar eine deutliche Mehrheit 
von 18 EU-Staaten gegen die Zulassung von Genmais aussprachen (in Überein-
stimmung mit 85% der Bevölkerung und der Bauern), aber der zuständige EU-
Kommissar anstelle des EU-Parlamentes die auch von ihm gewollte Zulassung an-
ordnen kann. (Wo bleibt da die Demokratie?) Weil die Standards in vielen Bereichen 
in der EU höher sind als in den USA, könnte es am Ende darauf hinauslaufen, dass 
Europa sein Niveau senkt. Profitieren werden vor allem Großkonzerne125.  
 
Der für Energiefragen zuständige deutsche EU-Kommissar Oettinger hat sich bereits 
für Zugeständnisse an die USA ausgesprochen, im Sinne von notwendiger „Kom-
promissbereitschaft bei den Verhandlungen“. Wörtlich erklärte er in einem Interview 
mit der Wochenzeitung Kontext: „Es stellt sich die Frage, ob wir unseren Handel er-
leichtern. Klar ist, da haben wir verschiedene Interessen, da haben wir Kulturunter-
schiede. Ein Abkommen wird nur über einen Kompromiss zu erreichen sein. Dann 
werden wir akzeptieren müssen, dass Hähnchenschlegel aus den USA nicht unseren 
Freilandbedingungen entsprechen. Das ist ein Geben und Nehmen, aber ich rate 
dringend dazu. Wir hatten früher zu den Amerikanern engste Kontakte, heute sind 
sie auf dem besten Wege, pazifisch zu werden, sprich: sich verstärkt Asien zuzu-
wenden.Die TTIP-Abkommen sind die letzte Chance einer Brücke USA, Kanada, 
Mexiko, Europa. Und deshalb sage ich: kämpfen ja, aber immer wissen, es wird im-
mer ein Package sein, wenn es dazu kommt: 50 Prozent USA und Europa“126. Au-
ßerdem erklärte er: „Wir brauchen in Europa die Option des Fracking“127 - obwohl die 
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meisten Bundesländer, Kommunen und Landkreise sowie Wasserverbände dagegen 
sind. Und neben Fracking macht er sich auch stark für eine ausgebremste Energie-
wende zugunsten der Strom-Großkonzerne sowie für mehr Militäreinsätze in Nahost 
zur Ressourcensicherung, so werfen ihm die Kritiker der NGOs vor128. 
 
Unwahrscheinlich ist im Übrigen auch, dass die US-Seite bessere Arbeitsbedingun-
gen bei einem Freihandelsabkommen akzeptiert. "Das könnte sogar zu Arbeitsplatz-
verlusten in Deutschland führen - und nicht wie versprochen zu neuen Stellen", war-
nen die Kritiker. Deutsche Firmen bekämen einen Anreiz, in die USA abzuwandern. 
Auch beim Freihandelsabkommen NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko 
gab es vorher Studien, in denen ein deutlicher Zuwachs bei Arbeitsplätzen und Wirt-
schaftswachstum in Aussicht gestellt wurden. Eigentlich sollten mexikanische Klein-
bauern von dem Abkommen profitieren und die Abwanderung in die USA gestoppt 
werden. Eingetreten ist das Gegenteil. Die Landflucht in Mexiko hat sich beschleunigt 
und die Armut zugenommen. (Siehe hierzu Ausführungen an anderer Stelle) 
 
Unumkehrbare Festlegungen in TIPP und weitere Privatisierungen? 
 
Wie wichtig jetzt die Widerstände und Alternativen sind, zeigt die Befürchtung, dass  
die Regelungen von TTIP langfristig und dauerhaft angelegt sein sollen, also quasi 
unumkehrbar. Denn einmal beschlossene Regelungen und Verträge sind für gewähl-
te Politiker nicht mehr änderbar, da bei jeder Änderung alle Vertragspartner jeweils 
zustimmen müssten. Deutschland allein könnte aus dem Vertrag nicht aussteigen, da 
die EU den Vertrag abschließt. Damit würden Demokratie und Rechtsstaat ausge-
höhlt.129 Deshalb stellt sich die berechtigte Frage: Dient das Abkommen den Men-
schen, den Bürgerinnen und Bürgern als Verbraucher, Arbeitnehmer oder Kultur-
schaffende, oder untergräbt es die Freiheit und dient allein den Interessen der Kon-
zerne und Investoren? Es droht eine verschärfte Sparpolitik der öffentlichen Haushal-
te, Ausgliederungen und Deregulierungen, sowie zunehmende Niedriglohn-Jobs im 
Dienstleistungsbereich sowie  eine geringere Tarifbindung, ferner Arbeitsplatzverlus-
te in ländlichen Gebieten und zunehmende Einkommensungleichheit130. 
 
TTIP öffnet auch weiteren Privatisierungen Tür und Tor, nicht zuletzt auch auf der 
kommunalen Ebene: Das Abkommen soll es Konzernen erleichtern, auf Kosten der 
Allgemeinheit Profite bei Wasserversorgung, Gesundheit und Bildung zu machen. 
Die weitere Sorge: TTIP gefährdet unsere Gesundheit, denn was in den USA erlaubt 
ist, würde auch in der EU legal – so wäre der Weg frei z. B. für das ökologisch um-
strittene Fracking zur Erdgasgewinnung, für Gen-Essen und Hormonfleisch. Die bäu-
erliche Landwirtschaft würde geschwächt und die Agrarindustrie erhielte noch mehr 
Macht. Schließlich könnte TTIP auch als „Waffe gegen Mindestlohn“ genutzt werden, 
denn auch diese könnten als unzulässige „indirekte Enteignungen“ von ausländi-
schen Investoren im jeweiligen Gastland betrachtet werden. Letztlich wollen Unter-
nehmen mit Hilfe von TTIP davor geschützt werden, dass sie nationale Regelungen 
etwa zum Arbeitnehmerschutz einhalten müssen und damit ihre „unternehmerische 
Hoheit“ eingeschränkt würde. Darum gab es hunderte Gespräche der Verhandlungs-
führer mit Industrielobbyisten. 
 
Lobbyist im EU-Rechnungshof soll TTIP für unbedenklich erklären? 
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 „Im Namen des europäischen Volkes“ verhandeln also von niemandem gewählte 
Funktionäre mit der Privatwirtschaft über die Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit und 
Bürgerbeteiligung in Europa, so lautet die harsche Kritik aus der Zivilgesellschaft131. 
Große Empörung rief vor allem die Entsendung eines „berüchtigten Industrielobbyis-
ten“ namens Klaus Heiner Lehne132 (EU-Abgeordneter der CDU / Fraktion EVP) in 
den EU-Rechnungshof durch Bundeskanzlerin Merkel hervor, trotz erheblicher Wi-
derstände gegen diese Personalie (und mit 169 Gegenstimmen sowie 55 Enthaltun-
gen im EU-Parlament). Als Parlamentarier entschied er über die EU-Anti-
Tabakrichtlinie oder das Urheberrecht, obwohl Zigarettenhersteller  (Camel / Japan 
Tobacco International)  und Musikkonzerne /Sony-Tochter Music Entertainment) zu 
seinen Mandanten zählen133.  
 
Er wurde 2008 von der Organsiation LobbyControl beim „Worst Lobby Award“ zum 
schlimmsten deutschen Europa-Lobbyisten gekürt. Er soll nach dem Willen der Kanz-
lerin trotzdem eine wichtige Rolle in der Beurteilung des Freihandelsabkommens 
TTIP mit den USA spielen, um als Rechnungsprüfer dem Abkommen eine „Un-
bedenklichkeitsbescheinigung“ zu erteilen. Denn bislang war der EU-Rechnungshof 
eine der wenigen Institutionen, die sich kritisch mit der Verschwendung von Steuer-
mitteln etc. auseinandergesetzt hat.  Demgegenüber gilt Lehne als Mann der Indust-
rie ohne Berührungsängste. 
 
Deutschland treibt TTIP voran und die USA wollen keinesfalls ein Scheitern 
 
In einem aufschlussreichen „politischen Ausblick“ machte Dr. Klaus Günter Deutsch 
von der Deutschen Bank (DB research)134 2013 am Schluss eines Folienvortrages 
über die Chancen von TTIP deutlich, dass die USA (schon aus innenpolitischen 
Gründen) unbedingt den Erfolg des Freihandelsabkommen bis zu den Kongresswah-
len wollen und deshalb „Scheitern nicht zugelassen“ sei. Angeblich hatte für Präsi-
dent Obama das Abkommen lange Zeit keine oberste Priorität. Zuerst wolle er das 
Handelsabkommen mit den asiatischen Ländern anpacken, danach erst komme das 
transatlantische Abkommen135. Denn mit den Asiaten planen die Amerikaner eine 
eigene Freihandelszone, die transpazifische Partnerschaftsvereinigung TTP. Diese 
soll neben den USA elf Länder umfassen: Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, 
Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam136. (China wird hierbei 
außen vor gelassen).  
 
Doch inzwischen macht die USA Druck auf Europa für das Vorantreiben auch von 
TTIP, da Präsident Obama Erfolge und Effekte auch für die Innenpolitik vorweisen 
will. Da die USA nun bis Dezember 2016 die Ratifizierung von TTIP anstrebt, müsse 
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wegen des nötigen Vorlaufs der Hauptteil der Verhandlungen bis Dezember 2015 
abgeschlossen sein. In den USA gebe es nach Einschätzung der Deutschen Bank137 
kaum Probleme mit den Interessengruppen oder NGOs, (obwohl diese auch dort in-
zwischen sehr rührig und wirksam sind). In Europa gebe es nur Kritik von NGOs, 
aber Einmütigkeit von Rat, Kommission, Parlament und Verbänden.  
 
Deutschland sei bei TTIP neben Schweden und Großbritannien der „Treiber“, mit 
latenter Unterstützung aus Osteuropa und den Benelux-Ländern. Ein relativ schnel-
les Gelingen der politischen Einigung bei 2000  Seiten Vertragstext sei durchaus 
denkbar, wenn auch nicht innerhalb von 14 Monaten. Soweit die Einschätzung der 
Deutschen Bank. Das deckt sich mit dem artikulierten Zeitdruck für das TIPP-
Abkommen seitens der bereits zitierten Spitzenpolitiker aus USA, EU und Deutsch-
land während der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2014, die unmissver-
ständlich zum Ausdruck brachten, den zivilgesellschaftlichen Kritikern und Gegnern 
im Europawahlkampf auch vom Zeitablauf nur geringe Chancen zu geben. Zwi-
schenzeitlich wirbt auch, wie erwähnt, Bundespräsident Gauck öffentlich mit Nach-
druck für das Freihandelsabkommen138, wie es die EU den Präsidenten und Regie-
rungschefs der Mitgliedsländer dringend nahegelegt hat. 
 
Ein „Geheimtreffen“ für einen infamen Propaganda-Feldzug für TTIP 
 
Bereits im November 2013 hatte die EU zu einem „Geheimtreffen“ in Brüssel einge-
laden, bei dem die Vertreter der Mitgliedsstaaten auf eine einheitliche Propaganda 
für das Freihandelsabkommen mit den USA eingeschworen wurden. Die EU verlang-
te, dass „alle mit einer Stimme sprechen“. Das Abkommen sei geheim und solle alle 
regulatorischen Fragen neu regeln, die Öffentlichkeit solle ausschließlich über die 
Vorteile von TTIP informiert werden139. Das Abkommen sei bedeutend als ein erster 
wichtiger Schritt zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung und Stärkung Europas mit 
Einschränkungen der nationalen Souveränität (in Verbindung mit einer neuen  euro-
päischen Sicherheits- und Weltpolitik ganz  im Sinne der internationalen Experten-
Empfehlungen der „Venusberg-Gruppe“ unter Prof. Weidenfeld und der Bertelsmann-
Stiftung)140.  
 
Die EU definierte auf der geheimen Abstimmungsrunde fünf wichtige Punkte ihres 
„Propaganda-Feldzuges“ für TTIP: Die Details der nichtöffentlichen Verhandlungen 
sollen in jedem Fall geheim bleiben, auf positive Berichte in den Medien ist mit allem 
möglichen Einfluss hinzuwirken, die Kritiker sind zu beobachten und zu überwachen 
und in die Schranken zu weisen, die Akzeptanz-Werbung für TTIP muss offensiver 
betrieben werden unter aktiver Beteiligung der Regierungsspitzen, und das Europäi-
sche Parlament sei „an die Leine“ zu nehmen, weil auch von dort erste kritische 
Stimmen zu befürchten seien. Immerhin räumte die EU-Kommission ein, dass es sich 
bei TTIP um die weitreichendsten Veränderungen der Gesellschaften in Europa seit 
langem handele. Sie wisse, dass die „Breite der Themen, die diskutiert werden, viel 
breitere Elemente der politischen Willensbildung enthalte, als das bei traditionellen 
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Handelsabkommen der Fall sei141.“  (Ist das die „neue Weltordnung“, wie sie EU sie 
sich vorstellt: Hinterzimmer-Politik mit den Lobbyisten und Konzernen sowie beruhi-
gende Propaganda für die Bürger?).  
 
Verhandlungen unter beabsichtigtem Zeitdruck trotz Wahltaktik 
 
Spätestens 2015 soll auch nach dem Willen der EU-Kommission und der deutschen 
Bundesregierung das Abkommen in Kraft treten, trotz der heftigen Kritik und Ableh-
nung aus der Zivilgesellschaft und teilweise aus der Politik, vereinzelt auch aus dem 
Europa-Parlament. (Eigentlich wollten sie schon 2014 fertig sein, aber sie hängen 
dem Zeitplan hinterher142). Aus den eingangs zitierten Erklärungen der Spitzenpoliti-
ker aus USA, EU und Deutschland (sowie der hinter den Kulissen antreibenden Lob-
byisten wie Bertelsmann und Deutsche Bank) wurde öffentlich sichtbar, dass TTIP 
schnellstmöglich unter Dach und Fach soll, bevor durch rührige Gegner die Stim-
mung  auch politisch umkippt, was ansatzweise im Europawahljahr schon der Fall ist. 
Aus offensichtlich wahltaktischen Gründen während der Europawahlkampfes soll al-
lerdings das bisher geheim unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorverhandelte Ab-
kommen lediglich in einem besonders kritischen Punkt, dem umstrittenen Investiti-
onsschutz mit Konzern-Klagerecht, also die Schiedsgerichtsklausel, für drei Monate 
ausgesetzt und die EU-Verhandlungsposition nunmehr doch veröffentlicht werden, 
wie nachfolgend noch näher ausgeführt.  
 
Sowohl die EU-Kommission als auch die deutsche Bundesregierung der großen Koa-
lition wollen zwar über problematische und strittige Detailfragen mit den USA noch 
nachdrücklich verhandeln, stellen aber keinesfalls das geplante Abkommen als Gan-
zes in Frage (und nutzen es auch nicht als mögliches „Druckmittel“ zur vorherigen 
Klärung des NSA-Skandals, wie lange Zeit verkündet). In der Öffentlichkeit verweist 
man auf die  angeblich zu erwartenden, aber von Kritikern und Wirtschaftswissen-
schaftlern angezweifelten positiven Wirkungen des geplanten Abkommens auf 
Wachstum und Arbeitsmarkt sowie Preissenkungen in Europa (in wohl kaum mess-
barer Größenordnung, wie an anderer Stelle noch näher belegt). Der EU-
Handelskommissar hält die Vorteile des Abkommens für die EU für größer als für die 
USA, wenngleich ein „ausgeglichenes Verhandlungsergebnis mit Geben und Neh-
men“ erreicht werden solle143. (Allerdings würden sich die USA mit ihren strengeren 
Finanzregeln widerstrebend zeigen, die Finanzdienstleitungen in die Verhandlungen 
aufzunehmen). 
 
Lenkt der EU-Handelskommissar im Europawahlkampf ernsthaft ein? 
 
Sind nunmehr sowohl der Zeitplan als auch die Geheimhaltungen für die TTIP-
Verhandlungen am heftigen Widerstand aus der Zivilgesellschaft und politischen Op-
position bereits „geplatzt“? Das wäre wohl zu optimistisch, auch wenn es das Ziel 
bleiben sollte. Geheime statt transparente Verhandlungen sind in Demokratien inak-
zeptabel (siehe auch Stuttgart 21), das war ein wesentlicher Tenor der Kritik aus der 
Zivilgesellschaft. Daraufhin vollzog der EU-Handelskommissar Karel de Gucht in An-
betracht des Europa-Wahlkampfes -  aus dem dieses Konfliktthema wohl möglichst 
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herausgehalten (und damit aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt) werden soll 
- einen auf den ersten Blick erstaunlichen Wandel: In einem Brief an den deutschen 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel schrieb er Anfang Januar 2014, kurz vor den im 
Februar angesetzten Konsultationen der für Handel zuständigen Minister der EU-
Mitgliedsstaaten: „Die verbreitete Kritik am Investitionsschutz überzeugt mich, dass 
öffentliches Nachdenken über die Ziele der EU nötig ist, bevor wir weitermachen.“144  
 
Den umstrittensten Teil des Abkommens - den Investitionsschutz mit der Klagemög-
lichkeit der Investoren und Konzerne gegen Staaten wegen gesetzlicher und tarifärer 
Handelshemmnisse vor WTO-Schiedsgerichten – hat er mit der Begründung in den 
laufenden Verhandlungen für 3 Monate ausgesetzt, „um zunächst mit den Regierun-
gen und Kritikern über die Ziele des geplanten Abkommens zu diskutieren“145. Doch 
gerade die jetzt mit Pathos verkündete Pause macht die Kritiker besonders misstrau-
isch. 
 
Nach Auffassung der Kritiker aus der Zivilgesellschaft tut der Kommissar damit ledig-
lich bis zum Europa-Wahltermin so, als sei er bereit, die massiven Bedenkend der 
NGOs aufzunehmen. Mit der „plötzlichen Bürgernähe“ wolle der EU-Kommissar in 
Wirklichkeit eine erneute „krachende Niederlage“ verhindern, so argwöhnen die Kriti-
ker. Denn bereits Im Sommer 2012 schmetterte das Europaparlament sein internati-
onale Anti-„Piraterie“-Abkommen ACTA auf Druck der Öffentlichkeit ab146. In Wirk-
lichkeit solle es nach der Wahl  bei dem „Freibrief für Konzerne“ bleiben, zu Lasten 
der Bürgerinnen und Bürger Gewinne zu maximieren, so befürchtet  man. Daran än-
dere auch  das Versprechen des EU-Kommissars wenig, dass er den bislang gehei-
men Verhandlungsvorschlag der EU bzw. deren Verhandlungsposition nun doch 
erstmals öffentlich machen will. (Gegenüber dem Verhandlungspartner USA lässt 
sich die EU-Verhandlungsstrategie und -position ohnehin nicht mehr geheim halten, 
wie ursprünglich beabsichtigt, seitdem die Bespitzelung durch die NSA allgegenwär-
tig ist…).  
 
Geschickte Schachzüge des EU-Verhandlungsstrategen? 
 
In Wirklichkeit solle es also nach der Europa-Wahl  bei dem „Freibrief für Konzerne“ 
durch TTIP bleiben, zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger Gewinne zu maximieren 
und über die Staaten gestellt zu werden, so argwöhnen die Kritiker. Deshalb sei das 
Ganze sei nur ein geschickter Schachzug des EU-Handelskommissars, so befürch-
ten viele. Daran ändere auch das Versprechen des EU-Kommissars wenig, dass er 
den bislang geheimen Verhandlungsvorschlag der EU bzw. deren Verhandlungsposi-
tion nun doch erstmals öffentlich machen will. Statt also offiziell weiter zu verhandeln, 
würde Karel de Gucht in Wirklichkeit die 3 Monate Gesprächspause zu intensiven 
Hinterzimmer-Gesprächen nutzen, um das Projekt erst recht voranzubringen.  
 
Geht es also bei der „Denkpause“ um Aussetzen oder „Aussitzen“ im Europawahl-
kampf aus Angst vor dem „Zorn der Bürger“147? Denn zum weiteren Ablauf des Kon-
sultationsverfahrens gibt es bislang keine konkreten Aussagen. Neuerdings will die 
EU-Kommission jedoch ein Komitee einrichten, in dem neben 7 Industrievertretern 
zwei handverlesene Vertreter von Umweltschutzverbänden, zwei von Gewerkschaf-
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ten (die sich mit der generellen Ablehnung von TTIP erstaunlich zurückhalten) und 
einer von Transparenz-Organisationen sitzen sollen – niemand aus den Kommunen 
oder Kommunalverbänden. Für die übrigen Vertreter der Zivilgesellschaft veranstaltet 
die EU-Kommission so genannte „Stakeholde Briefings“ mit „Allgemeinplätzen, aus-
weichenden Antworten und bewusstem Verschweigen“148. (Eine bloße Alibi-
Veranstaltung , solange dabei nicht die eigentlichen Verhandlungstexte auf den Tisch 
kommen, beklagen Kritiker). Außerdem kündigte der EU-Handelskommissar er an, 
Anfang März 2014 ein Papier vorzulegen, das auf die offenen Fragen eingeht (der-
weil die Verhandlungsgespräche über das gesamte übrige Abkommen ganz normal 
unter erhöhtem Zeitdruck weiterlaufen).  
 
Tatsächlich hat der EU-Handelskommissar nach Aussagen von Beobachtern - etwa 
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2014  - hinter den Kulissen (statt 
öffentlich) emsig Einzelgespräche mit Lobbyisten, Politikern und Vorstandschefs ge-
führt, um TTIP als sein wichtigstes Projekt voranzutreiben149.  Bei den Kritikern der 
Zivilgesellschaft macht er sich mit seiner Hinterzimmer-Politik immer unbeliebter. In 
einem Ende Januar 2014 versandten Brief an die 28 EU-Wirtschaftsminister zeigte 
sich Karel de Gucht "zunehmend besorgt über den immer negativeren Ton" zum Ab-
kommen – und zog nur deshalb die Notbremse für den umstrittenen Teil (Investiti-
onsschutz) der Verhandlungsthemen. Bislang gelang es ihm nicht, trotz der dreimo-
natigen „Denkpause“ und Informationsoffensive, die Kritiker und Skeptiker von den 
Vorteilen dieser geplanten Regelungen zu überzeugen, im Gegenteil. (Zeitgleich 
musste er sich zudem persönlich vor Gericht verantworten150, weil er angeblich fast 1 
Million an Steuern hinterzogen haben soll151). Er steht also ziemlich unter Druck, zu-
mal auch seine behaupteten Zahlen über die wirtschaftlichen Effekte von TTIP von 
vielen Seiten hinterfragt werden. Doch die Verhandlungen mit Washington soll das 
alles nicht stören. 
 
Investorenklagen führten zu hohen Entschädigungsforderungen an die Staaten 
 
Die Erfahrungen mit dem seit 20 Jahren wirksamen NAFTA-Abkommens152 zwischen 
USA, Kanada und Mexiko (siehe kritische Bewertung an anderer Stelle) haben auch 
gezeigt, dass häufige Investorenklagen gegen staatliche Regelungen oft vorkommen 
und Erfolg haben. Solche Investorenklagen hat es seither viele gegeben, nämlich 
weltweit über 500153 Klagen gegen 95 Regierungen154, davon 24% eingereicht von 
US-Investoren und 25% von EU-Investoren. So etwa 2012 mit der Forderung der US-
Firma Lone Pine nach 250 Mio. US-Dollar Entschädigung von der kanadischen Pro-
vinzregierung Quebec wegen eines Fracking155-Moratoriums. (Ein solches Moratori-
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um oder vorläufiges Fracking-Verbot existiert auch in deutschen Bundesländern und 
wird laut Koalitionsvertrag bundesweit angestrebt)156.  
 
Ein weiteres Beispiel ist die Klage des spanischen Ölunternehmens Repsol gegen 
den Staat  Argentinien. Und ein anderes Beispiel ist die Klage des Tabakkonzerns 
Philipp Moris auf Schadenersatz in Millionenhöhe von Australien wegen dessen 
missliebigem Gesetz über Warnhinweise auf Zigarettenschachteln. Ein US-
Unternehmen verklagt die Regierung von Peru  für deren Entscheidung, den Um-
gang mit Giftmüll zu regulieren sowie ein stark umweltschädliches Hüttenwerk zu 
schließen. Und der Ölkonzern Chevron greift über eine Investor-Staat-Klage ein ecu-
adorianisches Gerichtsverfahren an, in dem er wegen massiver Umweltzerstörung im 
Amazonas-Gebiet zu Schadenersatz-Zahlungen verpflichtet wurde157.  
 
Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Klagen vor solchen Schiedsgerichten ständig 
an – alleine 2012 wurden 52 Verfahren neu eingeleitet158 -  und die Summen der zu-
gebilligten Entschädigungen wachsen, zum Teile geht es um Milliardenbeträge. Am 
klagefreudigsten sind US-Investoren mit bisher 123 Klagen, danach folgen die Nie-
derlande mit 50, Großbritannien mit 30 und Deutschland mit 27 Klagen.159 In 40% der 
Fälle hat die Regierung das Schiedsverfahren gewonnen, in 30% der Fälle die Inves-
toren und in weiteren 30 % gab es Einigungen oder Kompromisse160. In der NAFTA-
Freihandelszone hat es bei fast jeder neuen Gesundheits- oder Umweltschutzauflage 
Briefe und Klagedrohungen von Kanzleien aus New York oder Washington an die 
kanadische Regierung gegeben, ob es um chemische Reinigung, Medikamente, 
Pestizide oder Patentrecht ging161. 
 
Investorenrechte gehen vor staatliche Rechte 
 
Auch bei den laufenden TTIP-Verhandlungen zwischen der EU und den USA stehen 
die vermeintlichen Investorenrechte im Zentrum der Verhandlungen, die künftig Vor-
rang vor den Umwelt- oder sozialpolitischen Entscheidungen der gewählten Regie-
rungen genießen sollen. Kritiker halten die Schiedsgerichte für „eine alte neoliberale 
Lieblingsidee“, mit der eine eigene globale Konzernrechtsprechung etabliert werden 
soll162. „Es geht um hochgefährliche Instrumente zur Bekämpfung demokratischer 
Politik und um organisiere Lobbygruppen mit besten Verbindungen in Politik und 
Wirtschaft“163. TTIP regelt nicht etwa die Geschäftspraktiken von internationalen In-
vestoren, zumeist transnationale Konzerne, sondern sie schreiben umgekehrt viel-
mehr fest, wie Staaten mit diesen Investitionen und Unternehmen umgehen müssen. 
Deren zu schützende Investitionen umfassen Vermögenswerte aller Art, die im Ho-
heitsgebiet eines anderen Staates im Vertragsgebiet geschützt werden sollen.  
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„Dazu gehören u. a. Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen, Anteils-
rechte an Firmen und Portfolio-Investitionen, die so genannten Rechte des geistigen 
Eigentums (u.a. Urheberrechte, Patente, Marken, Sortenschutzrechte), öffentlich-
rechtliche Konzessionen z.B. im Bergbau und andere Ansprüche und Leistungen, die 
einen wirtschaftlichen Wert haben164.“ In Investitionsverträgen werden die Schutz-
standards für den Investor festgelegt, z. B. Anspruch auf Entschädigung im Fall di-
rekter oder „indirekter Enteignung“ (als unbestimmter Rechtsbegriff). In Schiedsklau-
seln werden Sonderklagerechte für Investoren in Schiedsverfahren eingeräumt, wenn 
sie ihre Rechte aus dem Investitionsabkommen verletzt sehen. In einem Streitfall in 
Kanada über Medikamente wurden sogar durch ein internationales Schiedsgericht 
Patente vorzeitig außer Kraft gesetzt. Das gilt deshalb als besorgniserregen, weil 
solche Fragen beim TRIPS-Abkommen über Patente etc. noch der Entscheidungs-
freiheit der WTO-Mitgliedsstaaten überlassen wurde165.  
 
Die über 500 Schiedsstellen, die seit den letzten Jahren weltweit tätig sind, haben 
sich bereits verselbständigt und dienen überwiegend den Kapitalinteressen166. 
Deshalb haben mehrere NGOs (wie Greenpace, IBFAN; Global Marshal Plan Initiati-
ve, Naturefriends International, Transnational Institute sowie International Trade Uni-
on Confederation) am 16. Dezember 2013 einen gemeinsamen Brief an EU-
Handelskommissar Karel de Gucht geschrieben. Darin fordern sie die endgültige 
Herausnahme des „Investor-State Dispoute Settlement“ (ISDS) – also des Investo-
renklagerechtes gegen Staaten – aus den Verhandlungen zum dem Transatlanti-
schen Abkommen.167.  
 
Der EU-Handelskommissar verteidigte in einem Interview168 gleichwohl die Schlich-
tungsverfahren weiterhin, da 52% in den letzten 2 Jahren von europäischen und 
deutschen Unternehmen angestrengt worden seien und nur so eine Handhabe be-
stehe, unternehmerische Ansprüche durchzusetzen. Deswegen wäre eine Abschaf-
fung dieses Systems „ein riesiger Fehler“, denn unsere europäischen Unternehmen 
„brauchen so ein Abkommen.“ Die bestehende Gesetzeslage in Europa würde da-
durch nicht angetastet. Der CDU-Europaabgeordnete  Daniel Caspary schlägt vor, 
Transparenz der internationalen Schiedsverfahren dadurch zu erzielen, dass die 
Verhandlungen nach dem Vorbild des „Haager Tribunals“169 öffentlich abgehalten 
werden170.   
 
Die dubiose Rolle der WTO-Schiedsgerichte 
 
Das Klagerecht vor internationalen Schiedsgerichten - und damit vorbei an den nati-
onalen oder europäischen Gerichten der Gast-Staaten -  kann wahlweise vor dem 
„International Centre for Settlement of Investment Disputes“ (ICSID) erfolgen, das 
unter Aufsicht der Weltbank-Gruppe steht. Dort gilt  eine Schiedsordnung des „UN 
Committee on International Trade Law“ (UNCITRAL). Sie können aber auch andere 
Schiedsstellen etwa in London, Stockholm oder  bei der Internationalen Handels-
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kammer in Paris anrufen171. Die WTO-Schiedsgerichte bestehen zumeist aus 3 Fach-
Anwälten (die evtl. zuvor im privaten Sektor als Unternehmens-Anwälte Firmen ver-
treten haben), von denen je einer vom klagenden Konzern und vom beklagten Staat 
bzw. von beiden Staaten benannt wird sowie ein „neutraler“ Dritter. (Drei Juristen 
sollen über die höchsten Gerichte der beiden Länder gestellt werden?)  
 
Die Schiedsgerichte tagen nichtöffentlich (wegen der „Geschäftsgeheimnisse“) und 
eine Berufung gegen ihre Urteile ist nicht zugelassen; die Entscheidungen sind ver-
bindlich und letztinstanzlich ohne Berufungsmöglichkeit, wenn auch rechtsstaatlich 
bedenklich. Kritisch und konfliktträchtig wird es immer bei gewinnschmälernden 
staatlichen Maßnahmen oder Auflagen als Fall für die Schiedsgerichte, weil die Un-
ternehmen einen Anspruch auch auf künftige Gewinne haben und quasi darauf, dass 
neue Gesetze diese nicht schmälern dürfen. Mit anderen Worten: „Neue Gesetz kön-
nen nur verabschiedet werden, wenn sie die Unternehmensgewinne steigern – im 
Zweifel auf Kosten der Allgemeinheit. Die Unternehmen bekommen also eine Garan-
tie auf zukünftige Gewinne. Und die Allgemeinheit bekommt die Garantie, dass sie 
draufzahlt172.“  
 
Streit um die Rechtmäßigkeit der Schiedsgerichtskausel bei TTIP 
 
Mit der Unterordnung von Staaten unter die Investoren und ihre eigene Gerichtsbar-
keit sprechen Kritiker von einer Art „Putsch von oben“ durch die staatlich beauftrag-
ten Verhandlungsführer der EU beim TTIP-Abkommen, denn es sei rechtsstaatlich 
bedenklich und teilweise verfassungswidrig. In Deutschland höhle es auch das Sozi-
alstaatsgebot (eine unveränderbare „Ewigkeitsklausel“ im Grundgesetz) aus. 
 
Es darf nicht sein, so sagen die Kritiker, dass es einem geheim tagenden Gremium 
von Unternehmensanwälten gestattet ist, den Willen europäischer Parlamente und 
aller Kommunalparlamente kurzerhand außer Kraft zu setzen und unseren Rechts-
schutz zunichte zu machen sowie die Bürger damit rechtlos zu stellen.173 Nach An-
sicht des Democracy Center handelt es sich dabei um ein „privatisiertes Rechtsystem 
für globale Konzerne“174. „Mit  der geplanten Investment-Schiedsgerichtsbarkeit kann  
jeder Versuch torpediert werden, Banken zu regulieren, die Gewinnsucht der Ener-
giekonzerne zu zügeln“ oder Energieversorgung über örtliche Stadtwerke zu kom-
munalisieren, regionale Bus- und Bahnstrecken zu betreiben, Bahnunternehmen zu 
renationalisieren oder Bergbauriesen zum Verzicht auf die Erschließung fossiler Bo-
denschätze in Naturschutzgebieten zu zwingen175. Wie kann unter diesen Umstän-
den Demokratie funktionieren, wenn bei jedem neuen Umweltgesetz Abmahnungs-
schreiben von Privatkanzleien aus den USA bei Regierungen mit Schadenersatzfor-
derungen eingehen, „egal ob es um Wirkstoffe für die chemische Reinigung, um Me-
dikamente oder Pestizide für die Düngung oder um das Patentrecht geht“176, oder um 
kommunale Planungsvorschriften.  
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Solche internationalen Schiedsgerichte außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit 
seien unverzichtbar wegen der ansonsten völlig unterschiedlichen Rechtslage in den 
beteiligten Einzelstaaten, so argumentieren die Befürworter: Für internationale Strei-
tigkeiten seien internationale Gerichte das einzig neutrale Forum. Nationale Gerichte 
böten keinen ausreichenden Schutz, sie seien außerdem „parteiisch“ oder zu wenig 
„unabhängig“. Die TTIP-Regelungen zum Investorenschutz würden leer laufen, wenn 
es keine rechtliche Möglichkeit der Durchsetzung gäbe177.  
 
Dem wäre entgegenzuhalten: Die so genannten Schiedsgerichte entscheiden dann 
aber quasi von außen ohne demokratische Legitimation, z. B. dass die Steuerzahler 
verklagter Staaten für entgangene Gewinne auswärtiger Konzerne finanziell auf-
kommen müssen, ohne sich politisch und rechtlich dagegen wehren zu können. Das 
würde die demokratische Gewaltenteilung, die kommunale Selbstverwaltung und je-
des Demokratie- und Rechtsverständnis aushebeln und die Lebensbedingungen 
(auch in den einzelnen Kommunen) eher verschlechtern als verbessern. Beim 
NAFTA-Freihandelsabkommen hat man damit jedenfalls schlechte Erfahrungen ge-
macht. Das Klagerecht der Investoren gegen Staaten ist also der heikelste und um-
strittenste Teil des Abkommens und ist nun vorübergehend ausgeklammert. 
 
EU verspricht Transparenz und Verbesserung der Schiedsverfahren 
 
Die EU verspricht in einem veröffentlichten Papier  vom November 2013 - als Reakti-
on auf die Kritiker des Investoren-Klagerechtes - von einem „Neubeginn für Investiti-
onen und Investitionsschutz“. Mit einigen vorgeschlagenen Verbesserungen, Trans-
parenz-Regeln und Orientierungshilfen für die Schiedsgerichte sowie einem „Ehren-
kodex“ für die Schiedsrichter gibt die EU zu erkennen, dass sie also keinesfalls diese 
strittigen Regelungen  ganz fallen lassen will, im Gegenteil, man ködert die NGOs mit 
dem Versprechen, sogar Anhörungsrechte in den künftig öffentlichen Streitverfahren 
zu bekommen. Außerdem soll für die Staaten „im Interesse berechtigter Gemein-
wohlziele“ das Recht auf Regulierungen gestärkt werden, um so die Klagemöglich-
keiten der Konzerne einzuschränken. Künftig sollen die Investoren, wenn sie im 
Streitverfahren unterliegen, überdies sämtliche Prozesskosten tragen, auch die des 
Staates; (bei den hohen Millionen- und Milliardenforderungen, um die es geht,  dürfte 
das Prozesskostenrisiko die Konzerne wohl kaum abschrecken).  Zudem will man die 
Definitionen z. B. über „indirekte Enteignungen“ klarer fassen und die UN-
Transparenz-Vorschriften für internationale Investitionsverfahren (UNCITRAL) an-
wenden. 
 
Mit diesen Neuregelungen sollen offenkundig die Verfahren als solche vor dem politi-
schen Scheitern gerettet  werden; somit erscheint das 3-monatige Aussetzen der 
Gespräche als bloße Verhandlungstaktik. Großzügig will man den Staaten einräu-
men, künftig „die Kontrolle über die Auslegung der Investitionsbestimmungen“ zu be-
halten (wer denn sonst?). Scheinbar haben bisher und in anderen Handelsabkom-
men die Investoren darüber befunden? Die Kommission hat nach eigenen Aussagen 
diese „Verbesserungen“ bereits in das CETA-Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und Kanada aufgenommen und verhandle bereits „über ähnliche Verbesserun-
gen in ihren Abkommen mit anderen Ländern oder wird dies künftig tun“, so heißt es 
wörtlich. Zugleich gesteht man die Unzulänglichkeit der bisherigen Verfahren ein. Vor 
allem aber stellt die EU-Kommission auf ihrer 13-seitigen Kurzdarstellung  mit dem 
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Titel „Investitionsschutz und Beilegung  von Investor-Staat-Streitigkeiten in EU-
Abkommen“ auf 7 Seiten lang und breit die unverzichtbare Notwendigkeit der Beibe-
haltung solcher ISS-Verfahren als Bestandteil von Handelsabkommen dar – also kei-
nerlei Verzicht auf dieser umstrittenen Regelung. Auch  wird betont, dass in erster 
Linie die klagefreudigen EU-Investoren davon profitieren und oftmals die Staaten und 
nicht die Konzerne obsiegen – ein schwacher Trost. 
  
TTIP wurde bereits von langer Hand vorbereitet 

Das Vorgehen und die Zielrichtung bei TTIP erinnert an den bereits einmal klamm-
heimlich gestarteten (aber gescheiterten) Versuch, Mitte der 1990er Jahre  über das 
multilaterale MAI-Investitions-Abkommen für die damals 29 reichsten Länder der 
OECD auf den Weg zu bringen (Siehe hierzu ausführlichere Schilderung an anderer 
Stelle) . Es war im allerletzten Moment an der aufmerksamen Zivilgesellschaft da-
mals gescheitert. Lange wurde seither hinter den Kulissen geplant und überlegt, wie 
man auf andere Weise an die erhofften Ziele kommt und sogar noch darüber hinaus, 
nämlich mittels TTIP & Co. Ein zweites Scheitern wollte man dabei aber nicht riskie-
ren, so dass die Vorbereitungen sehr gründlich und vernetzt liefen – und schon sehr 
langfristig.  

Dafür liegen formell mehrere Entschließungen der EU aus den Jahren 1990, 1998 
und 2005 vor, über die Schaffung einer Freihandelszone mit den USA zu verhan-
deln178. Von diesen Festlegungen kann man nicht mehr Abstand nehmen. Bereits im 
April 2007 wurde eine „Rahmenvereinbarung zur Vertiefung der transatlantischen 
Wirtschaftsintegration“ zwischen der EU und den USA unterzeichnet. Der an anderer 
Stelle  bereits erwähnte „Transatlantische Wirtschaftsrat (TEC)179, der daraufhin im 
„Weißen Haus“ 2007 von US-Präsident George W. Bush, der damaligen EU-
Ratspräsidentin Angela Merkel und dem EU-Kommissionspräsidenten José Manuel 
Barroso gegründet wurde, erhielt eine Doppelspitze aus je einem Vertreter der EU 
und der USA180. Er befasste sich bereits fünf Jahre mit den Hürden, die einer Eini-
gung im Wege stünden.  

Der Berichterstatter für transatlantische Wirtschaftsbeziehungen im Ausschuss für 
Angelegenheiten der EU, Thomas Bareiß, bezeichnete TEC als die zentrale Plattform 
der transatlantischen Zusammenarbeit. Kritiker wie der liberale Europa-Abgeordnete 
Alexander Graf von Lambsdorff halten hingegen TEC für überflüssig, weil es die er-
hofften Ergebnisse nicht erbracht hat. Vor allem hätten die Gesetzgeber auf beiden 
Seiten neue Hürden errichtet statt alte abzubauen. Die Arbeit des TEC litt von Anfang 
an. Während für die EU mit Günter Verheugen ein EU-Vizepräsident antrat, schickten 
die Amerikaner nur einen Präsidentenberater. Anfangs war das der Direktor des Na-
tionalen Wirtschaftsrates des Weißen Hauses, Allan B. Hubbard181. 
 
Bemerkenswert ist die Zusammensetzung des Beratungsgremiums (Advisory 
Group182) des TEC, bestehend aus den Vorsitzenden der drei transatlantischen Zu-
sammenschlüsse „Transatlantic Business Dialogue“ (TCD) und „Transatlantic 
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Legislator Dialogie“ (TALD). Der deutsche BDI-Vizepräsident Jürgen Thumann nimmt 
als Vorsitzender und zugleich als Präsident des europäischen Wirtschaftsverbandes 
BUSINESSEUROPE von europäischer Seite an den Treffen von TEC teil183. Erstma-
lig zählten auch Arbeitnehmervertreter zu den Teilnehmern des TEC-Treffens im Ok-
tober 2009. Das ist erstaunlich, denn bei den aktuellen Verhandlungen zwischen EU 
und USA sind zwar Lobbyvertreter in großem Umfang eingebunden, aber seither kei-
ne Vertreter mehr von Gewerkschaften, Verbraucherschützer oder NGOs, vor denen 
man offensichtlich einiges zu verbergen hat? „Wirtschaftsmacht, Medien und Politik 
bilden damals wie heute eine Allianz gegen die Interessen einer großen Mehrheit der 
Bevölkerung mit dem Ziel, die soziale Marktwirtschaft einem modernen Feudalismus 
zu unterwerfen.184“ 
 
 Ein neuer Anlauf über TTIP als „trojanisches Pferd“? 
 
Die Grundlage für die nun angestrebte weitere Liberalisierung der Handelsbeziehun-
gen zwischen den USA und  der EU soll (nach dem gescheiterten MAI-Abkommen) 
also nun das heftig umstrittene neue „Transatlantisches Freihandels-Abkommen“ mit 
dem Kürzel TTIP („Transatlantic Trade and Investment Partnership“185 zur Beseiti-
gung der sogenannten „nichttariflichen Handelshemmnisse“ liefern, wie zuvor aus-
führlich dargestellt. „Dazu gehören auch „politisch gewollte Regulierungen zu Pro-
duktqualität und Produktionsbedingungen“186. Mit dem neuen Anlauf über das TTIP-
Abkommen befürchten,  Kritiker und Gegner in erster Linie erneut den (tatsächlich 
beabsichtigten) Versuch, multinationale Konzerne rechtlich den Staaten quasi gleich-
zustellen, indem Firmen die Staaten verklagen dürfen und ausländische Investoren 
den inländischen gleichgestellt werden und damit absolute Handlungsfreiheit erhal-
ten (z. B. bei Produkten, die im Land selbst gar nicht hergestellt werden und für die 
es deshalb keine beschränkenden Gesetze gibt). Damit betrachtet man das geplante 
Abkommen wiederum als trojanisches Pferd, mit dem unter dem Deckmantel der 
Wachstumsförderung und des Abbaus von Zöllen in Wirklichkeit ganz andere Absich-
ten verfolgt werden.  
 
Denn alle dem Abkommen entgegenstehenden oder beschränkenden nationalen 
(und kommunalen) Regelungen, soweit sie neu erlassen werden, etwa neue Gesetze 
zum Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz, zum Umwelt- und Gesundheitsschutz, 
zum Schutz kultureller Güter, Regelungen zu öffentlicher Ausschreibungen oder zur 
Raumordnung mit planerischen Einschränkungen etc. (z. B. kommunales Verbot von 
nicht integrierten Einkaufszentren auf grüner Wiese), würden womöglich als unzuläs-
sige Handelshemmnisse angesehen - wenn nicht sogar als gewinnschmälernde 
„schleichende Enteignungen“, für die Schadenersatz verlangt oder vor nicht öffentli-
chen Schiedsgerichten außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit (wegen der „Ge-
schäftsgeheimnisse“) erstritten werden kann.  
 
Auch der Schutz regionaler Nahrungsmittelproduzenten oder kommunaler Subventi-
onen für örtliche Einrichtungen wären als für auswärtige Investoren handelshem-
mend und wettbewerbshindernd zu untersagen. Der Abbau restlicher Zölle ist nur ein 
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nachrangiges und unbedeutendes Motiv für das Abkommen. Harsche Kritik wird des-
halb von den Unterstützern der Petition gegen TTIP im in einem Internet-blog187arti-
kuliert: „Hinter dem als Wirtschaftsgenerator beschrieben Abkommen verbirgt sich in 
Wirklichkeit ein Tributsystem, wie es das Universum noch nicht gesehen hat. US-
Firmen erhalten mit dem Inkrafttreten des Abkommens den rechtlichen Status eines 
Staates, wenn sie sich in Europa niederlassen. Sie sind damit immun gegenüber jeg-
licher staatlicher Gesetzgebung.“ Das ist wahrlich  ein trojanisches Pferd, was da 
über den Atlantik nach Europa galoppiert! Man verdächtigt die deutsche Kanzlerin 
Merkel, dass sie mit dieser „Tributpolitik“ gegenüber den USA ihre politisch-
wirtschaftliche Machtposition durch einen „ultimativen Raubzug“, für den sie einge-
setzt wurde, sichern soll.188 Das Subsidiaritätsprinzip zugunsten der Gemeinden  als 
Grundlage des demokratischen Staatsaufbaus wird hierbei „mit Füßen getreten“.  

Knallharte Interessenkollisionen zwischen den Verhandlungspartnern 

Trotz der zwar geringen Wachstums -und Arbeitsmarkteffekte, aber dennoch erhoff-
ten Summen und Gewinne, geht es bei aller Freundschaft der Handels- und Ver-
tragspartner um knallharte Interessen, wie in der „Wirtschaftswoche“ anschaulich 
aufgezeigt189: „Denn je nachdem, wie die Regeln ausgestaltet werden, fallen die Mil-
liardenwerte diesseits oder jenseits des Atlantik an: Welche Branchen können wie 
von der Zollsenkung profitieren? Werden einzelne Produkte oder ganze Warengrup-
pen von den Fortschritten ausgeschlossen? Für die amerikanischen Hühnerzüchter 
ist es beispielsweise höchst wichtig, dass auch ihre mit genverändertem Futter auf-
gezogen Viecher in die EU verkauft werden dürfen. Die Europäer möchten dagegen 
lieber kein Gen-Huhn aus US-Produktion. Dasselbe gilt für die Frage von Umwelt-
standards, beispielsweise bei Automobilen (…) Und für die staatlichen amerikani-
schen Unterhändler ist es ein entscheidender Vorteil, wenn sie in Erfahrung bringen 
(etwa auch über NSA-Wirtschaftsspionage?), bei welchen Punkten die Europäer für 
sich noch Verhandlungsspielraum sehen oder wo die Schmerzgrenze liegt.  

Für die Verhandlungspartner jenseits des Atlantik ist es attraktiv, zu erfahren: Wie 
setzt sich die „europäische Front“ zusammen? Welche Länder sind bei diesem oder 
jenem Produkt besonders kritisch? Dann könnte die US-Seite ihre Verhandlungsstra-
tegie besser festlegen oder gar Druck auf einzelne EU-Staaten ausüben, die Ver-
handlungsposition der Kommission anders festzulegen. (Das wiederum veranlasst 
die EU-Kommission, die Geheimhaltung ihrer Verhandlungspositionen gegenüber 
Kritikern zu verteidigen). Nicht jedes kleine EU-Land möchte beispielsweise seine 
eigenen Handelschancen gefährdet sehen, wenn die Agrargroßmacht Frankreich 
weiter auf den Schutz ihrer Landwirte setzt“. (Europa hofft zudem auch auf Aufträge 
für Projekte des Straßenbaus und des öffentlichen Verkehrs, was umgekehrt die Öff-
nung unseres öffentlichen Personenverkehrs und Straßenwesens bedingt, bis hin zur 
Gefahr der Privatisierung von Autobahnen.) 

In den USA mit Hormonen behandeltes Fleisch sowie gechlorte Hühner sind derzeit 
in der EU verboten. Und beim Einsatz gentechnisch behandelter Pflanzen sieht die 
EU anders als in den USA eine Mitteilungspflicht auf der Verpackung vor. Das soll 
sich ändern, denn die US-Unternehmen sollen künftig zu ihren vorwiegend niedrige-
ren Standards Waren in Europa anbieten können. „Aufgrund der fehlenden Quali-
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tätsstandards sind die US-Produkte natürlich billiger  als die europäischen – ein Ver-
drängungswettbewerb wird beginnen. Am Ende werden die niedrigeren Preise mit 
höheren gesundheitlichen Risiken bezahlt werden. Dieses Wegkonkurrieren von 
Qualitätsstandards wird auch die arbeitsrechtlichen, sozialen und ökologischen Min-
destregulierungen schwächen.“190. Ist das nun „heimliche Konzernherrschaft“ oder 
offene Demokratie191? 

Wirtschaftslobbyisten sitzen stets mit am Tisch 

Dazu hatten später auf einem EU-US-Gipfeltreffen im November 2011 der US-
Präsident Obama und Hermann van Rompuy als Präsident des europäischen Rates 
noch eine „High-Level Working Group on Jobs and Growth“ gegründet. Deren Mit-
glieder blieben lange geheim, bis sie auf Druck der NGO „Corporate Europe 
Observarory“ veröffentlicht wurde192. Diesem seit April 2012 tagenden Beratungs-
gremium gehören vor allem Wirtschaftslobbyisten wie „Business Europe“ (ein euro-
päischer Arbeitgeberverband mit Sitz in Brüssel) und der Bertelsmann-Stiftung an, 
von denen natürlich keiner ein demokratisches Mandat hat. Die US- und EU-
Lobbyverbände (wie die American Chamber of Commerce und Business Europe) 
sprechen dazu Klartext: „Interessengruppen würden mit Regulierern zusammen an 
einem Tisch sitzen, um gemeinsam Gesetze zu schreiben.“193 In den Regularien von 
TTIP selber soll die frühzeitige Konsultation der Investoren und ihrer Interessenver-
bände vor neuen staatlichen Gesetzesvorhaben mit einem faktischen Veto-Recht 
(living agreement“) verankert werden   

Außerdem entsteht seit 2009 mit den laufenden Verhandlungen zum dem erwähnten 
EU-Kanada-Freihandelsabkommen CETA die „Blaupause“ zum „großen transatlanti-
schen Abkommen“. Nach Aussagen des EU-Verhandlungsführers, des belgischen 
EU-Handelskommissars Karel de Gucht, seien die Verhandlungen zu CETA bald mit 
ratifizierungsfähigen Beschlüssen beendet194. Im Februar 2013 bekräftigten US-
Präsident Obama und EU-Kommissionspräsident Barroso in einer gemeinsamen Er-
klärung das Vorhaben einer Freihandelszone ihrer beiden Wirtschaftsblöcke195. 

Bislang hatten die einzelnen EU-Staaten bereits zahlreiche Investitionsabkommen 
mit anderen Staaten abgeschlossen, davon alleine Deutschland 140 solcher Verträ-
ge, wie schon erwähnt. Darin verpflichtet es sich gegenüber Investoren, als Staat 
„fair und ausgeglichen“ zu handeln. (Aufgrund eines solchen Abkommens ist die Kla-
ge des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall ermöglicht worden, die Bundesre-
publik Deutschland auf Schadenersatz für entgangene Gewinne wegen der Be-
schlüsse zum Atomausstieg zu verklagen). Nun  möchte die EU den Flickenteppich 
an Einzelregelungen durch „moderne und nachvollziehbare“ Vereinbarungen ablösen 
und damit zugleich „ein für alle Mal einen Missbrauch der Investmentregeln verhin-
dern“.  
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Diese Begründung gab jedenfalls der für Handelsfragen zuständige belgische EU-
Kommissar Karel de Gucht zum Besten, nachdem sich massiver Widerstand in der 
Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit sowie aus den Kommunen gegen das Freihan-
delsabkommen mit den USA entlud196.  Hunderttausende Menschen hatten, wie be-
reits erwähnt, allein auf der deutschen Webseite von campact197 einen Stopp der 
Verhandlungen mit den USA gefordert.  Zuvor  hatten NGOs national und weltweit 
Bündnisse gebildet, um über die Gefahren und Risiken des geplanten Freihandels-
abkommen aufzuklären und ein unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandeltes Ab-
kommen zu verhindern (siehe auch Rundbrief Nr. 2/2013) sowie ein alternatives 
Handelsmandat zu formulieren. Die Chancen zur Verhinderung des umstrittenen Ab-
kommens stehen nicht einmal so schlecht, da es am Ende in jedem einzelnen Mit-
gliedsstaat ratifiziert werden muss. Möglich sind auch Volksentscheide in einzelnen 
Mitgliedsländern. Wird der Vertrag von nur einem Staat nicht ratifiziert, wäre er vor-
erst gescheitert.198  
 
TTIP wäre eine weitere „Todsünde der EU“ und das Gegenbild zur sozialen 
Dreigliederung 
 
Der Streit um TTIP verdeutlicht im Europawahljahr das Problem der weiter zuneh-
menden weltweiten Dominanz der Wirtschaft und des Marktes über die politischen 
und rechtlichen sowie kulturellen Entscheidungs- und Gestaltungsbereiche. Diese 
entfernen uns immer mehr von den Bedingungen der „sozialen Dreigliederung“ auf 
der makrosozialen Ebene, obwohl diese für die Menschen und ihr soziales Zusam-
menleben lebensnotwendig wären. Vielmehr erleben wir das Gegenbild zur sozialen 
Dreigliederung und zur europäischen Idee: Politik und Wirtschaft mit ihrer allzu engen 
Verflechtung treten machtvoll als „gemischter König“ auf und lassen der kulturellen 
Freiheit zur Gestaltung eines anderen Europa und einer anderen Welt nur geringe 
Chancen.  
 
Diese Entwicklungsrichtung von TTIP „führt zunehmend zu einer Unterordnung des 
Verhaltens des Einzelnen unter den Willen der Wirtschaft. Das sind im Kern We-
senszüge eines totalitären Regimes. Der Staat als Hüter der wirtschaftlichen und so-
zialen Ordnung verliert seine Bedeutung und Macht, weil global agierende Konzerne 
ihre Regeln für allgemeingültig erklären“199. Damit gewinnt die Wirtschaft die Ober-
hand über das Rechtsleben und erstickt damit die individuelle Freiheit und den Sozi-
alimpuls.  
 
Auch von einem „fairen Handel“, den TTIP von sich behauptet, sind wir angesichts 
der wenigen Gewinner und vielen Verlierer noch weit entfernt. TTIP gilt als das „un-
fairste Handelsabkommen aller Zeiten“. Deshalb ist die Zivilgesellschaft mehr denn je 
gefordert, diesen Fehlentwicklungen entgegenzutreten, denn TTIP wäre  - wie dieser 
Beitrag aufzeigt - eine weitere Todsünde der EU200 und der Ausverkauf  einer großen 
Idee von Europa für die Welt. Der „europäische Traum“ und die Wirklichkeit liegen 
ziemlich weit auseinander, aber die eigentliche Idee und Aufgabe Europas kann wie-
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derbelebt werden - im Gegensatz zur allgegenwärtigen Perversion des Europa-
Gedankens, die in TTIP & Co. gipfelt. Dazu eignet sich ganz besonders auch die öf-
fentliche Debatte um TTIP  während des Europawahlkampfes, auch als Schritt von 
einer (egoistischen) nationalen zu einer europäischen Identität mit weltbürgerlicher 
Gesinnung, um die richtigen Impulse für die Zukunft zu setzen.  
 
Zu Recht scheiden sich an TTIP die Geister und es wird sichtbar, wer im Hinblick auf 
ein solidarisches Wirtschaften unter Beachtung von Sozial- und Menschenechten auf 
welcher Seite steht und überdies zum solidarischen Teilen bereit ist – denn teilen 
(statt übervorteilen) macht alle reich. 

Wilhelm Neurohr 
 

Das 20-jährige Freihandelsabkommen NAFTA als schlechtes Vorbild für TTIP 
 
Schon seit 20 Jahren gibt es ausgewertete Erfahrungen mit zahlreichen201 so ge-
nannten „Freihandelsabkommen“ zum Abbau von Zöllen und Handelsbarrieren, wie 
z. B. auch dem Nordamerikanischen „NAFTA“-Abkommen  zwischen den drei Ver-
tragspartnern USA, Kanada und Mexiko vom 1. Januar 1994. Als aktuelle „Blaupau-
se“ gilt auch das kurz vor dem Abschluss stehende Freihandelsabkommen CETA 
zwischen der EU und Kanada. Nach deren Vorbildern soll nun, wie eingangs er-
wähnt, auch mit Nachdruck das TTIP-Abkommen zwischen der EU und den USA bis 
2015 abgeschlossen werden. Die bisherigen Erfahrungen mit dem  NAFTA-
Abkommen gelten aber als schlechte Beispiele und als Mahnung, weil das Abkom-
men mehr Nachteile als eigentlich versprochene Vorteile erbracht hat. In den USA 
gingen Zigtausende Jobs verloren, in Mexiko etliche Kleinbauern pleite. Zwar haben 
die Exporte zugenommen, aber das Lohnniveau sei teilweise unter den Stand von 
1994 gesunken und die Zahl der unter der Armutsgrenze lebenden Mexikaner sei 
angestiegen202. 
 
Insgesamt führte es zum stufenweisen Untergang der Kleinbauern von Südmexiko, 
die seit 2003 Nachverhandlungen fordern203, sowie zur Ausbreitung von Genmais in 
Mexiko204. Verlierer sind aus Sicht der zivilgesellschaftlichen Kritiker die Bürger, Ar-
beitnehmer, Verbraucher und die Demokratie. Als Gewinner gelten die Investoren 
und Konzerne, deren vor Schiedsgerichten einklagbaren Investorenrechte Vorrang 
vor den Umwelt- und sozialpolitischen Entscheidungen der gewählten Regierungen 
genießen. Bestehende  gesetzliche Regelungen etwa zum Verbraucherschutz gelten 
als unzulässige  „Handelshemmnisse“ und führten bereits  zu Schadenersatzforde-
rungen und hohen Entschädigungszahlungen, mit denen demokratisch legitimiertes 
Regierungshandeln eingeschränkt wird.  
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Denn Ziel des NAFTA-Abkommens ist neben dem Abbau von Zöllen und anderen 
„Handelsbarrieren“ vor allem der „Schutz der Auslandsinvestoren vor Enteignungen 
und anderen Willkürakten des Gastlandes“. Dazu zählen offenbar auch erlassene 
Umweltgesetze und -verordnungen zum Schutz der Menschen. Daraufhin hatte das 
US-Unternehmen Ethyl Corporation die kanadische Regierung 1997 vor einem 
NAFTA-Schiedsgericht – also nicht vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit – auf Scha-
denersatz verklagt mit dem Argument, das kanadische Importverbot von Benzin mit 
dem giftigen Zusatzstoff MMT käme einer Enteignung gleich. Kanada reagierte folg-
sam mit einer Aufhebung des Verbotes und zahlte eine Millionenentschädigung im 
Rahmen eines Vergleichs (siehe hierzu auch Kapitel über die dubiose Rolle der 
Schiedsgerichte).  
 
Die versprochenen Vorteile von NAFTA erwiesen sich als leere Versprechen 
 
Dabei sollten sich eigentlich die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse vor allem in 
Mexiko durch das NAFTA-Abkommen verbessern, um  die illegalen Einwanderungen 
von Mexikanern in die USA zu vermindern. Mit diesem zentralen Versprechen hatte 
jedenfalls der damalige US-Präsident Bill Clinton vehement für das NAFTA-
Abkommen geworben, während US-Forschungsinstitute ein Jahrzehnt später beklag-
ten, dass keineswegs genügend Arbeitsplätze in Mexiko entstanden seien, um auch 
nur ansatzweise diese illegale Einwanderungen zu verhindern. Durch die grenznah 
zu den USA entstandenen Fabriken in Mexiko sind unter dem Strich weniger Stellen 
geschaffen worden, als zugleich in der Landwirtschaft verschwanden; überdies sind 
dadurch viele Arbeitsplätze in den USA vernichtet worden. iTatsächlich hat sich je-
doch insgesamt der Handel zwischen den drei Mitgliedsländern verdreifacht205. Für 
Mexiko bedeutete jedoch die plötzliche Überschwemmung mit hochsubventioniertem 
US-Mais den Ruin vieler Kleinbauern, während für die USA die Abwanderung von 
Industriejobs und ein rasch anwachsendes Handelsdefizit die negative Folge des 
NAFTA-Abkommens war.  
 
Die im Vorfeld des Abkommens vollmundig versprochenen neuen Jobs, die durch 
den freien Handel gewissermaßen automatisch entstünden – so auch die gleichlau-
tenden Behauptungen in Europa mit Blick auf das transatlantische TTIP-Abkommen 
– bewahrheiteten sich nicht, im Gegenteil: Die Zahl der durch NAFTA verlorenen US-
Jobs wird auf rund 700.000 geschätzt206. Und selbst der US-Kongress konstatierte, 
dass NAFTA nicht so viele Arbeitsplätze vernichtet hat, wie seine Kritiker befürchte-
ten. Die Forschungsabteilung  des US-Kongresses  resümierte, dass die Auswirkun-
gen von NAFTA auf die US-Wirtschaft unter dem Strich recht bescheiden gewesen 
sind207. Dennoch behaupten Befürworter208, in den 20 Jahren von 1993 bis 2012 sei 
das Handelsvolumen zwischen den USA und Mexiko um 506% gestiegen, während 
der Handel der USA mit Nicht-NAFTA-Staaten nur um 279% wuchs. Doch diese be-
haupteten Zahlen über das insgesamt gestiegene Handelsvolumen sagen nur wenig 
über die damit auch erzeugten Disparitäten usw. aus. 
 
Schon zur zehnjährigen Halbzeit des NAFTA-Abkommens  hatte die Weltbank in ei-
ner Studie zugeben müssen, dass auch in Mexiko die Entwicklung seit dem Start von 
NAFTA nicht gerade bemerkenswert gewesen sei, im Gegenteil: Trotz zunehmender 
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Exporte habe das Lohnniveau sogar noch unter dem Stand von 1994 gelegen und 
die Zahl der unter der Armutsgrenze lebenden Mexikaner steige stetig an. Denn in-
zwischen sind  nicht einmal mehr die sogenannten Maquiladoras, in denen Mexika-
ner zu Hungerlöhnen Waren für den US-Markt produzieren, ein Beschäftigungsmo-
tor, denn längst haben die noch billigeren Fabriken in China und anderen ostasiati-
schen Ländern ihnen den Rang abgelaufen209.  An vielen Punkten wird erkennbar, 
dass NAFTA kein solches Erfolgsprojekt war, dass es tatsächlich als anregendes 
Vorbild für TTIPP gelten könnte, denn die Bilanz ist eher ernüchternd bis abschre-
ckend. 

 
--- 

 

Das seinerzeit gescheiterte MAI-Abkommen als neues Vorbild für TTIP? 

Noch gut in Erinnerung ist der Versuch der Mitgliedsstaaten der OECD210, Mitte der 
1990er Jahre als Vertretung der damals 29 (heute 34) reichsten Länder der Welt, 
unter großer Geheimhaltung ein Multilaterales Abkommen über Investitionen zu ver-
handeln, nämlich das umstrittene und später am zivilgesellschaftlichen Widerstand 
gescheiterte MAI-Abkommen. Dieses sollte anschließend allen Mitgliedsstaaten der 
WTO zum Beitritt angeboten werden. Schon damals ging es um außerordentliche 
Klagerechte der Investoren und großen Konzerne gegen Unterzeichner-Staaten, und 
zwar um ein unbegrenztes und unumstößliches Klagerecht bei allen Investitionsstrei-
tigkeiten. Es räumte ihnen  faktische Souveränitätsrechte wie für Staaten ein und 
stellte sie mit Staaten rechtlich auf eine Stufe. Ziel war es, dem Welthandel völlig 
freie Bahn zu verschaffen und eine Schadensersatzpflicht für jegliche soziale oder 
politische Beschränkung etc. einzuführen.211  

Das MAI-Abkommen wollte also nicht nur die Enteignung von Investitionen ohne an-
gemessene Entschädigung verbieten, es reichten sogar "Einbußen von Profitmög-
lichkeiten auf Investitionen hin“, um dem Investor Anspruch auf Entschädigung zu 
geben. Die Bestimmungen über Enteignung und Entschädigung hätten die Konzerne 
in die Lage versetzt, fast jede Regierungsmaßnahme als potentielle Bedrohung der 
Profitmöglichkeiten anzugreifen: Steuerauflagen zum Schutz der Umwelt, Arbeitsge-
setze, Bestimmungen zum Konsumentenschutz usw. Die Regierungen würden da-
durch bestärkt, auch soziale und gewerkschaftliche Rechte usw. einzuschränken 
(Damit unterschied sich MAI nur wenig von heutigen Vorgaben des geplanten TTIP-
Abkommens bezüglich des Investoren-Klagerechtes gegen Staaten; Kritiker meinen 
sogar, es ginge noch weit darüber hinaus).  

Das MAI-Abkommen wollte sogar Streiks und Proteste unterbinden 

Der Gipfel des MAI-Abkommens war jedoch, dass die Regierungen darüber hinaus 
verpflichtet werden sollten, ausländische Investitionen gegen jede Art von Störung 
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oder Unruhe zu schützen: Protestbewegungen, soziale Unruhen, Streik, Boykott 
(siehe Stuttgart 21), ganz zu schweigen von Aufständen ... sonst wären sie verpflich-
tet, für die den TNK entgangenen Profite geradezustehen. (Das wäre fast auf eine 
„Wirtschaftsdiktatur“ hinausgelaufen). Sogar die betriebliche Mitbestimmung wurde in 
Frage gestellt. Dennoch wurde im Entwurf präzisiert, dass ausländische Investoren 
nicht schlechter behandelt werden dürfen als die lokalen Investoren oder der Staat 
selbst, wenn er als Investor auftritt)212. 

Sowohl die Parlamentarier als auch die Bevölkerung der beteiligten Länder wurden 
damals über diese Verhandlungen im Ungewissen gelassen, obwohl der praktisch 
geheim gehaltene Text bereits kurz vor der Verabschiedung stand. (Auch beim heu-
tigen TTIP konnte die Zivilgesellschaft lange Zeit nur auf „Blaupausen“ aus ähnlichen 
Vertragsverhandlungen zurückgreifen, bis allmählich Einzelheiten durchsickerten). 
Einem Bündnis von Bürgergruppen war es aber damals gelungen, ein Exemplar des 
MAI-Vertragsentwurfes in die Hände zu bekommen und in Frankreich einen öffentli-
chen Warnruf abzusetzen. Daraufhin hatte in Belgien ein Bündnis von NGOs und 
Gewerkschaften in einem Brief an den Premierminister und das Parlament  gefordert, 
keine Entscheidung über das MAI-Abkommen ohne vorherige Debatte zu treffen und 
das Abkommen zu verhindern. Damit kam eine öffentliche Protestwelle europaweit in 
Gang, die schließlich das MAI-Abkommen213 im letzten Moment zum Scheitern 
brachte. Auch bei der geheim gehaltenen Verhandlungstaktik zum TTIP gibt es Pa-
rallelen zwischen dem geplanten TTIP-Abkommen zum zuvor beschriebenen (ge-
scheiterten) MAI-Abkommen, so dass die Gegner von TIPP hoffen, auch dieses Ab-
kommen erfolgreich zu Fall zu bringen. 
 
Die zweifelhafte Rolle der wettbewerbsfördernden OECD 
 
Dieser damalige MAI-Vorstoß der OECD als zwischenstaatliche Organisation (mit 
dem Charakter einer permanent tagenden Konferenz), die sich selber ein Mandat für 
fast alle Politikbereiche (mit Ausnahme der Verteidigungspolitik) für ihre Mitglieds-
staaten einräumt, ist sehr bemerkenswert und bedenklich. Denn dem OECD-Rat als 
oberstes Entscheidungsorgan gehören je ein Vertreter der Mitgliedsstaaten und der 
Europäischen Kommission an. Das sind die gleichen Institutionen und Personen, die 
jetzt das umstrittene TTIP-Abkommen mit ähnlicher Absicht wie beim MAI-
Abkommen und unter vergleichbarer Geheimhaltung nunmehr rechtssicher über die 
EU-Kommission auf den Weg bringen wollen. (Denn die Beschlüsse der OECD sind 
zwar völkerrechtlich bindend, aber in den Mitgliedsstaaten nicht unmittelbar anwend-
bar). 
 
Man sollte wissen, dass sich die OECD als eine ihrer Kernaufgaben die Ausweitung 
des Welthandels auf multilateraler Basis gegeben hat. Bei Ihren Analysen und Emp-
fehlungen zur Wirtschaftspolitik orientiert sie sich an einer „liberalen, marktwirtschaft-
lichen und effizienten Wirtschaftsordnung“ mit dem Ziel der Wachstumsförderung und 
dem Abbau von Schranken für mehr Wettbewerb. Sie war federführend für die diesen 
Wirtschaftszielen dienende PISA-Studie (unter dem Motto der „Chancengleichheit im 
Bildungssystem“). Zwar hat sie sich auch die Beschäftigungssicherung und steigen-
den Lebensstandard als Ziele auf ihre Fahnen geschrieben, ferner die Wachstums-
förderung in den Entwicklungsländern sowie die Beseitigung von Armut und Ein-
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kommensungleichheit, (doch alles dieses mit eben mehr oder weniger neoliberalen 
Strategien in den Denkkategorien ihrer Akteure und Entscheidungsträger aus EU-
Kommission und beteiligten Nationalstaaten). Soll von dort nun das Ziel des geschei-
terten MAI-Abkommens durch die Hintertür über TTIP doch noch wieder zum Zuge 
kommen?  

 
--- 
 
 
 

Die angeblichen wirtschaftlichen Effekte von T-TIP 
 
Dr. Klaus Günter Deutsch von der Deutschen Bank (DB research) hat 2013 in einem 
Folienvortrag 214 mit dem Titel „Transatlantischer Freihandel - Die wirtschaftlichen 
Chancen von T-TIP“ aus Bankensicht die wirtschaftlichen Vorteile von TTIP darge-
stellt. Demnach sei – „als einfache Antwort“ - TTIP allein schon deshalb nötig, um 
Freihandel mit politischer Kooperation zu verbinden, und zwar  um mit einem „umfas-
senden Ansatz“ eine „umfassende politische Lösung“ zu erreichen. Desweiteren ge-
he es um Liberalisierung und „Makro-Effekte“ sowie auch um „Internationale Ord-
nungspolitik der zweiten Wahl“: Die Welthandelsposition der EU (mit minus 3%) und 
der USA (mit minus 6%) erodiere im Vergleich mit China (plus 10%). Er spricht in 
Bezug auf das Abkommen von „Unterstützung der Unternehmen und ihrer Verbände, 
der Parlamente und Regierungen (in der EU) bei weitgehender Neutralität der Ge-
werkschaften.“  

Bei den Transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den EU-Staaten und 
den USA gehe es um 45% der Wirtschaftsleistungen weltweit, um 40% des Dienst-
leistungshandels, um 60% der weltweiten Direktinvestitionen und 40% der weltweiten 
Patente – aber um nur 12% der Bevölkerung in dieser Freihandelszone. Auch gehe 
es um den kleinen, aber wichtigen Agrarhandel, der in „einer eigenen Liga“ spiele. 
Problem  sei hier der Protektionismus und der Schutz geografischer Herkunftsanga-
ben. Wichtig sei neben der globalen Zusammenarbeit bei Standardsetzungen der 
Abbau von Barrieren im Dienstleistungshandel, wo es zu viele Schutzregularien ge-
be. Bestehende Verpflichtungen (GATS etc.) müssten „an den Marktzugang“ ange-
passt und adiovisuelle Dienstleistungen ausgeklammert werden. Eine interessante 
Baustelle „mit vielen Fallgruben“ sei das öffentliche Beschaffungswesen. 

In seinem aufschlussreichen „politischen Ausblick macht der Banker zum Schluss 
deutlich, dass die USA (schon aus innenpolitischen Gründen) unbedingt den Erfolg 
des Freihandelsabkommen will und deshalb „Scheitern nicht zugelassen“ sei. Da die 
USA bis Dezember 2016 die Ratifizierung anstrebt, müsse wegen des nötigen Vor-
laufs der Hauptteil der Verhandlungen bis Dezember 2015 abgeschlossen sein. In 
den USA gebe es kaum Probleme mit den Interessengruppen oder NGOs. In Europa 
gebe es nur Kritik von NGOs, aber Einmütigkeit von Rat, Kommission, Parlament und 
Verbänden. Deutschland sei bei TTIP  neben Schweden und Großbritannien der 
„Treiber“, mit latenter Unterstützung aus Osteuropa und den Benelux-Ländern. Ein 
Gelingen der politischen Einigung bei 2000  Seiten Vertragstext sei durchaus denk-
bar, wenn auch nicht innerhalb von 14 Monaten. 
 
Wachstums- und Wohlfahrtsgewinne sowie Arbeitsplätze durch TTIP ? 
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Eigentlich pflegen die USA und Europa längst die am engsten verwobenen Wirt-
schaftsbeziehungen der Welt, bis auf den mit Handelshemmnissen versehene Agrar-
bereich. Insofern sind nennenswerte Wachstumseffekte durch eine Freihandelszone 
nicht mehr zu erwarten. Die Handelspartner versprechen sich und den kritischen 
Bürgerinnen und Bürgern dennoch vom Wegfall etlicher Zölle und „Handelshemm-
nisse“ einen gemeinsamen Wohlstandsgewinn. In Wirklichkeit geht nur vordergründig 
um den Abbau von Zöllen, die sich im EU-Durchschnitt nur auf 5,2% und in den USA 
auf 3,5% belaufen215, manche beziffern sie auch nur bei 2,25%216. Im Vordergrund 
steht die Beseitigung aller Handelshemmnisse. Es wird dadurch u. a. eine Steigerung 
des BIP erwartet (laut „Wirtschaftswoche“ und „Finanznet“ von 2,5% bis 2,8%, die 
völlig unrealistisch sind)217.  

Die EU-Kommission verwendet werbewirksam eine Studie des Londoner Institutes 
„Centre for Economic Policy Research“218 zum TTIP und rechnet daraufhin für ihren 
Verbund mit einem zusätzlichen Wachstum von 120 Milliarden Euro pro Jahr sowie 
mit einem Plus von 400.000 Arbeitsplätzen. 219 Doch die systematischen Jobverluste 
durch die Verdrängung bisheriger Produktion werden nicht adäquat erfasst. Nebst 
der Zunahme des BIP um 0,5% bis 1% wird auch gerne eine Steigerung des verfüg-
baren Einkommens eines Durchschnittshaushaltes in Europa um 545 € prognosti-
ziert. „Nicht erwähnt wird, dass sich diese Entwicklung bis zum Jahr 2027 hinzieht. 
Auf 14 Jahre gerechnet bedeutet dies ein Plus von drei € im Monat oder ein jährli-
ches Lohnplus in Deutschland von ca. 1,5 Promille.“220 

Das Münchener Ifo-Institut verspricht in einer Studie allein in Deutschland 25.000 
zusätzliche Arbeitsplätze – auf eine Dekade verteilt ein jährliches Plus von ca. 0,06 
Promille. Für die USA prognostiziert es 103.000 zusätzliche Jobs, allerdings nur bei 
umfassender Liberalisierung und Harmonisierung der Märkte, ansonsten aber min-
destens 69.000 neue Arbeitsplätze221 – auf zehn Jahre gerechnet einen Zuwachs der 
Beschäftigung um 0,05 Promille222. Auch die Auswirkungen auf die Löhne werden in 
der Ifo-Studie zu hoch eingeschätzt: Sie sollen in Deutschland um 4,7% höher ausfal-
len als ohne TTIP, in den USA sogar um utopische 13,4% - trotz des geringen Ex-
portbeitrages der USA (nur 14% des BIP und nur 2,4% Ausfuhren in die EU). 

 Es verwundert nicht, dass auch die Bertelsmann-Stiftung optimistische Verheißun-
gen in einer eigenen Prognose (voller Fehler) kundtut, die der Ifo-Studie ähneln (weil 
der Studienleiter der ifo-Studio auch Autor bei Bertelsmann ist), aber noch über sie 
um das 15-fache hinausgehen: Von181.000 zusätzlich entstehenden Jobs in 
Deutschland in den kommenden 15 Jahren, also 12.935 pro Jahr,  ist die Rede und 
von über eine Million in den USA223. Der federführende EU-Handelskommissar Karel 
de Gucht äußerte daraufhin in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 21. Ja-
nuar 2014 unverdrossen: „Der Handel zwischen der Europäischen Union und den 
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Vereinigten Staaten ist wirklich die große Autobahn des Handels: Zwei Milliarden Eu-
ro werden hier Tag für Tag umgesetzt.“  

Außerdem werden für die Verbraucher „sinkende Preise“ in Aussicht gestellt  durch 
den Abbau protektionistischer Hürden. Zwar würde durch nicht mehr geltende EU-
Qualitätsstandards kostensenkende und damit billigere Angebote aus den USA zu 
erwarten sein, mit dem die teureren Produkte aus der EU vom Markt verdrängt wür-
den, teilweise mit Risiken zu Lasten der Gesundheit oder mit ökologischen Folgen. 
Auch die Absenkung von arbeitsrechtlichen und tariflichen Standards mitsamt Min-
destlähnen könnte die Arbeitskosten und damit die Produktion verbilligen, aber mit 
schwerwiegenden sozialen Folgen. Außerdem werden die großen Konzerne und 
Marktführer, also die monopolitische Konkurrenz, die kleinen und mittleren Unter-
nehmen massiv unter Druck setzen und weiter verdrängen (statt einer dekonzentrier-
ten sozialen Marktwirtschaft als Leitbild der Globalisierung Raum zu geben). Damit 
werden sie auch die Preise „diktieren“ und die erhofften Preissenkungen bleiben in 
Wirklichkeit aus oder werden teuer erkauft mit sozialen, gesundheitlichen und ökolo-
gischen Folgen zu Lasten der Allgemeinheit224.    

Der Transatlantische „Freihandels-Bluff“ mit den Wirtschaftsdaten 
 
Die von der EU-Kommission stets zitierte und eigens erstellte Studie internationaler 
Ökonomen beim Londoner cepr-Institut wurde auch vom Journalisten Harald Schu-
mann im „Tagesspiegel“225 auf ihre wahren  Aussagen hin überprüft: Demnach er-
warten die Autoren der Studie nach Abschluss des „Megavertrages“ TTIP gerade 
einmal eine Steigerung der EU-Wirtschaftsleistung von 0,5% in einem Zeitraum von 
mindestens 10 Jahren (bis 2017), also gerade einmal 0,5% und damit lediglich kaum 
messbare 0,05% pro Jahr! Diesen Wert können nicht einmal Statistiker und Volkswir-
te genau messen… Die EU-Kommission selber rechnet aber mit einem zusätzlichen 
Wachstum des realen Nationaleinkommens der EU von bis zu 0,48% bzw. 86,5 Mrd. 
€. Der EU-Handelskommissar spricht von 119 Mrd. € jährlich für die Wirtschaft (und 
500 € pro Familie in der Geldbörse, obwohl auch das jährliche Lohnplus im Promille-
bereich liegt) – über die 10 Jahre gerechnet geht es aber gerade einmal um insg. 
0,5% , also 0,05% Zuwachs pro Jahr. 

Deshalb ist die Rede vom „Transatlantischen Freihandels-Bluff“. Mit diesen bereinig-
ten Zahlen vor laufenden Fernsehkameras konfrontiert, kam EU-Handelskommissar 
Karel de Gucht regelrecht ins Stottern und in Argumentationsnot. Die deutsche Wirt-
schaft will aber das Freihandelsabkommen unbedingt und verweist auf die Zahlen 
der Importe und Exporte zwischen USA und EU. Danach exportierte die EU 2012 für 
206 Mrd. € in die USA (davon Deutschland 51 Mrd.) und importierte für 202 Mrd. € 
(Deutschland 87. Mrd.)226 So  müssen die Statistik und geschönte Prognosen dafür 
herhalten, die Liberalisierung des Handels den Bürgerinnen und Bürgern und der 
Politik schmackhaft zu machen. 

--- 
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Internationale Handelsabkommen zur „Liberalisierung  der Märkte“ 
als fragwürdige Instrumente des Scheiterns 

 
Internationale, bilaterale oder multinationale Handelsabkommen haben schon eine 
längere Geschichte, aus der leider eher Misserfolgs-Geschichten hervorgegangen 
sind, mit einer Bilanz des anhaltenden Scheiterns „fairer Handelsvereinbarungen“. 
Als kleineres Vorbild für das Freihandelsabkommen TTIP verweist man auf das 
Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA („North American Free Trade Ag-
reement”)227 von 1994 zwischen USA, Kanada und Mexiko (dessen wirtschaftliche 
Erfolge allerdings zwiespältig und umstritten sind, wie an anderer Stelle noch näher 
betrachtet wird). Insgesamt gibt es weltweit ca. 3000 zwischenstaatliche Handelsab-
kommen228.  
 
Bereits vor 60 Jahren, im Oktober 1947, wurde in Genf das Allgemeine Zollabkom-
men GATT („General Agreement on Tariffs and Trade“)229 von 23 Gründungsmitglie-
dern (darunter USA, China, Australien) abgeschlossen, mit dem Ziel, Zölle und ge-
setzliche Handelshemmnisse zu beseitigen, quasi als Grundlage für die heutige Glo-
balisierung (zum Vorteil der westlichen Industrienationen und großen Konzerne und 
zum Nachteil vor allem der Entwicklungsländer und ihrer Kleinbauern). Deutschland 
trat dem Abkommen im Oktober 1951 bei. Seit 1948 wurden in zunächst acht Ver-
handlungsrunden ständig die Zölle der Vertragsstaaten gesenkt sowie Gesetze ge-
ändert, die dem freien Waren- und Geldverkehr „im Wege standen“, so auch Umwelt- 
und Sozialstandards.  
 
Am 15. April 1994 wurde nach siebenjähriger Verhandlungszeit in der so genannten 
„Uruguay-Runde“ die  Welthandelsorganisation WTO („World Trade Organization“) 
als internationale Organisation für Regelungen von Wirtschafts- und Handelsbezie-
hungen mit Sitz in Genf gegründet. Ihr gehören inzwischen 159 bzw. 160 Mitglieds-
staaten230 an.  Die WTO ist neben dem IWF (Internationaler Währungsfond) und  der 
Weltbank eine der zentralen internationalen Organisationen, die Handels- und Wirt-
schaftspolitik mit globaler Reichweite verhandelt und vor allem eine Koordinierungs- 
und Streitschlichtungsfunktion hat.231 Von der WTO wurde ab 1. Januar 1995  die 
Betreuung des GATT-Abkommens sowie weiterer Abkommen wie GATS (Abkommen 
über den freien Handel mit Dienstleistungen) und TRIPS  (Abkommen über die Ver-
wertung geistigen Eigentums) übernommen232. Sie  setzt sich u. a. nachdrücklich für 
die Privatisierung staatlicher Aufgaben ein233.  
 
Mit der so genannten Doha-Entwicklungsrunde („Doha Development Agenda“) woll-
ten die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) den globalen Handel auf 
eine neue Grundlage stellen234. Schon die Agenda der Verhandlungen war aber lan-
ge umstritten. Im November 2001 einigte sich auf der ersten Doha-Runde in Katar 
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die WTO-Ministerkonferenz auf das Ziel, die Märkte weiter zu öffnen und die Entwick-
lungsländer besser in das System des Welthandels einzubinden.  
 
Erfolglose „Doha-Runden“ der WTO  benachteiligen die Entwicklungsländer 
 
Die Industrienationen wollten daher die Doha-Runde als "Entwicklungsrunde" ver-
standen wissen und die Interessen der weniger entwickelten Länder bei allen The-
men stärker berücksichtigen. Ursprünglich sollte vor dem 1. Januar 2005 eine Eini-
gung zustande kommen. Als Schwerpunkte der Verhandlungen legten die WTO-
Mitglieder den Abbau von Agrarzöllen und Subventionen für landwirtschaftliche Pro-
dukte, niedrigere Zölle für Industrieprodukte sowie die Liberalisierung im Dienstleis-
tungssektor fest. Weitere Themen waren und sind unter anderem Anti-Dumping-
Regeln, Umweltfragen und der Schutz des geistigen Eigentums - etwa mit Blick auf 
den Zugang zu Medikamenten in Entwicklungsländern235.  
 
Nach insgesamt zunächst acht zumeist gescheiterten Freihandelsrunden bildeten 
sich schließlich zahlreiche Ländergruppen. Besonders Entwicklungs- und Schwellen-
länder organisierten sich auf diese Weise, um ihre Interessen gegenüber den Indust-
rienationen durchzusetzen. Vielfach einigt die Gruppen eine Position zu Einzelthe-
men. Einige Länder gehören daher mehreren Zusammenschlüssen mit jeweils unter-
schiedlichen Partnern an. Zu den bekanntesten zählt die Gruppe der 20. Sie ent-
stand im Vorfeld der WTO-Ministerkonferenz in Cancun 2003. Unter Führung von 
China, Indien und Brasilien bildete sie damals ein starkes Gegengewicht zu den USA 
und zur EU. Die größte Gruppe der Entwicklungsländer hat sich in der Gruppe der 90 
(G90) zusammengefunden.  

Alle Versuche, die unterschiedlichen Interessen der WTO-Mitglieder in einem Ge-
samt-Kompromiss auszubalancieren, scheiterten bisher. Die Regierungen haben vor 
allem die Unternehmen des eigenen Landes im Blick. Abhängig von deren Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem Weltmarkt drängen sie in einigen Branchen auf eine Öffnung 
der Märkte und beharren in anderen auf Protektionismus. Nach dem Scheitern der 
WTO-Konferenz in Cancun 2003 markierte eine Rahmenvereinbarung im Juli 2004 
den Ausgangspunkt für die Fortsetzung der Doha-Runde. In Hongkong stimmten die 
Industrienationen im Dezember 2005 zwar dem Ende ihrer Agrarexportsubventionen 
bis 2013 zu. In anderen zentralen Punkten kam es aber erneut zu keiner Einigung.  

Seither verliefen die Verhandlungen zäh und standen zeitweise vor dem endgültigen 
Scheitern. Die Verhandlungsrunde im Juli 2008 in Genf galt mit Blick auf die anste-
hende US-Präsidentschaftswahl als vorerst letzte Chance für einen Abschluss der 
Doha-Runde. Aber erneut gab es keine Einigung. Beim G20-Gipfel der größten In-
dustrie- und Schwellenländer in Toronto im Juni 2010 verabschiedeten sich die 
Staats- und Regierungschefs von dem Ziel, die Verhandlungen bis Ende 2010 zum 
Abschluss zu bringen236.  

Schon nach Abschluss der Ministerkonferenz der WTO in Genf 2009 hatte der vor 
Ort anwesende ATTAC-Vertreter Johannes Lauterbach bemerkt: „Das System WTO 
ist am Ende“, nachdem es weder „eine Spur von Einsicht in die verheerende Rolle 
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des Freihandelsregimes für die Hungerkrise“ gezeigt habe, noch „die Lehren aus 
dem Zusammenhang zwischen Deregulierung der Finanzmärkte zu ziehen“ bereit 
oder imstande sei237. Für die Entwicklungsländer habe man folgenlose Lippenbe-
kenntnisse parat. Auch das Festhalten an dem Ziel, die sogenannte Doha-Runde 
abzuschließen, zeigt nach Ansicht von ATTAC die Unfähigkeit der WTO, grundsätzli-
che Fragen zur Lösung der globalen Wirtschaftskrise und die dringend erforderliche 
Änderung des Welthandelssystem zu diskutieren238. Trotzdem feierte sie im Dezem-
ber 2013  den „Durchbruch bei der Konferenz in Indonesien“ als „erstmals seit ihrer 
Gründung 1995 gelungenen Abschluss eines globalen Abkommens zur Liberalisie-
rung des Welthandels“239. 

Waren die jüngsten Verhandlungen in Bali das faktische Ende der WTO? 

Auf der jüngsten Verhandlungsrunde in Bali im Dezember 2013, die als „Neuanfang“  
gepriesen wurde, hatten Unterhändler doch noch eine nächtliche Einigung erzielt, 
indem flexible Zoll- und Handelserleichterungen für die ärmsten Länder eingeräumt 
wurden240. Die ärmsten Entwicklungsländer erhalten einen besseren Zugang zu den 
Märkten der Industrie- und Schwellenländer. Die Entwicklungshilfe im Bereich des 
Handels soll verstärkt werden. Darüber hinaus ist der Abbau von Ausfuhrsubventio-
nen im Agrarhandel vorgesehen, mit leichtem Vorteil für Entwicklungsländer im 
Agrarbereich. Vor allem Indien hatte auf Subventionen für seine Lebensmittel be-
harrt. Es wurde sichtbar, das Ernährungssicherheit mit den Freihandelsvorstellungen 
der WTO unvereinbar sind, daran wären die Verhandlungen fast gescheitert241. 

Unter anderem haben sich die Staaten dann doch darauf verständigt, zugunsten der 
am wenigsten entwickelten Länder sämtliche Arten von Exportförderungen ein-
schließlich der Exportkredite als Subventionen abzubauen und entsprechende Maß-
nahmen transparent darzustellen. Beschlossen wurden Handelserleichterungen für 
alle durch einen „Abbau bürokratischer Einfuhrhemmnisse“.  

Allerdings machen die Vereinbarungen von Bali weniger als 10 % der Reformen aus, 
die die Doha-Entwicklungsagenda ursprünglich vorgesehen hat. Vieles was be-
schlossen wurde, sind bloße Absichtserklärungen. Kritisiert wird an dem „Bali-Paket“ 
auch, dass im Bereich des internationalen Dienstleistungshandels nur wenig erreicht 
wurde, obwohl der internationale Dienstleistungshandel zum eigentlichen Schlüssel-
faktor der Globalisierung geworden ist. Inwieweit die Einigung von Bali von den 
WTO-Mitgliedstaaten ratifiziert und tatsächlich umgesetzt wird, lässt sich derzeit noch 
nicht absehen. Bis zur Umsetzung dürfte es allerdings noch Jahre dauern.242  Ob der 
von Bali erhoffte „Schwung für den Welthandel“ tatsächlich eintritt, wird vielfach an-
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gezweifelt, ebenso wie die Erwartung von „Millionen neuen Jobs“ und „Milliarden Dol-
lar an Kosteneinsparungen“243. 

Das Ergebnis ist also nicht so berauschend, wie es zunächst den Anschein hatte. Für 
viele Beobachter war Bali kein Neuanfang, sondern „eigentlich das Ende der 
WTO“244 als einstige politische Wegbereiterin der Globalisierung, deren Strukturen 
sich in den letzten 20 Jahren nicht den weltweiten Veränderungen angepasst haben. 
Nur wenige  werden der WTO nachtrauern, die durch TTIP einen endhältigen Bedeu-
tungsverlust erfährt. Zwar wurde sehr emotional um Kompromisse gerungen, mit 
dem sich die Handelsminister von 159 Ländern nach jahrelangen Verhandlungen 
(mit dem schwierigen und blockierenden Prinzip der Einstimmigkeit) auf ein neues 
Abkommen verständigt hatten. Aber bei genauerer Betrachtung sind die Ergebnisse 
sehr bescheiden und der multilaterale Weg scheint am Ende zu sein.  

Das Ende multilateraler Verträge zugunsten bilateraler Abkommen 

„Spätestens seit der Finanzmarktkrise findet sich zunehmend Sand im Getriebe des 
Welthandels“. Die aufstrebenden Volkswirtschaften wollen mehr Mitsprache und we-
niger westliche (amerikanische) Bevormundung. Sie wollen bei der Gestaltung der 
Spielregeln der Globalisierung mitbestimmen“245. Wegen der immer unterschiedliche-
ren Interessen zwischen den westlichen einerseits und den aufstrebenden Ländern 
andererseits, gelingt es immer seltener, weltweit gültige Kompromisse zu finden. 
Deshalb verstärkt sich die Tendenz zu bilateralen Verhandlungen und Abkommen, 
wie z. B. auch mit NAFTA und neuerdings mit TTIP. Rund um den Pazifischen Ozean 
soll (allerdings unter Ausschluss Chinas) eine riesige Freihandelszone entstehen.  

Am letzten Tag der Bali-Runde begann sogleich eine neue Runde zur Transpazifi-
schen Partnerschaft mit 12 Pazifik-Anrainern (USA, Mexiko, und Kanada, Australien, 
Neuseeland, Japan, Brunei, Malaysia, Singapur, Vietnam sowie Chile und Peru). Das 
geplante TPP-Abkommen ist nach Auffassung humanitärer Organisationen  der 
schädlichste Handelsvertrag aller Zeiten“246. Menschenrechts- und Umweltorganisa-
tionen  wie EarthLink oder Urgewald247 werfen vielen großen Konzernen vor, dass sie 
ihre Milliardengewinne durch Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung und Um-
weltzerstörung generieren. (Ausbeutung als Geschäftsmodell – hauptsächlich in den 
Branchen Energie, Bergbau, Agrar und Rüstung). Das aber ist nicht Gegenstand der 
Freihandelsabkommen. Warum nicht? 

Wilhelm Neurohr 
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Das transnationale Freihandelsabkommen TTIP 
zur Investitions- und Handelspartnerschaft zwischen EU und USA 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wilhelm Neurohr: 

 

Kommunale Auswirkungen von TTIP 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

„Das transatlantische Freihandelsabkommen muss weit über alles hinausgehen, was 
multilaterale Handelsabkommen bislang regeln. Ging es bisher vorrangig um den 
Abbau von Zollhürden, geht es nun um die Harmonisierung von Regulierungen in 
Gesundheit, Medizin, Umwelt, Kultur und Lebensmittelsicherheit – allesamt Bereiche, 
die uns alle ganz direkt berühren“. 
 
(Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Aart de Geus, im Dezember 
2013 in einem Beitrag für das „Handelsblatt!) 

 
 
 

„Bei TTIP handelt es sich um die weitreichendsten Veränderungen der Gesellschaf-
ten in Europa seit langem, weit über bisherige Handelsabkommen hinausreichend 
(mit breiteren Themen und Elementen der politischen Willensbildung)“. 
 
(Eingeständnis der EU-Kommission auf einem „Geheimtreffen“ im November 2013 mit Ver-
tretern der Mitgliedsstaaten. 

 
Sachstand: 23. Februar 2014 

Bei TTIP geht es nicht nur um Warenhandel, sondern auch  
 
 

 um Handel mit Dienstleistungen, 
  

 um Teilhabe an öffentlicher Auftragsvergabe,  
 

 um Handel mit Finanzprodukten,  

  

 um Patente und Urheberrechte,  
 

 um Nutzung von Land und Rohstoffen,  
 

 um das Bildungs- und  Gesundheitswesen,  
 

 und kulturelle Dienstleistungen, 
 

 um Veränderung von Verbraucher- und Umweltstandards, 
 

 um Veränderung von Sozialstandards,  
 



 um Regelungen des Tarif- und Arbeitsrechtes,  
 

 um Rechte und Arbeitsmöglichkeiten von Immigranten, 
 

 um Liberalisierung der Wasser- und Abwasserwirtschaft, 
 

 Marktöffnungen für Energie und Transportwesen, 
 

 um weitere Marktöffnung für Müllentsorgung,   
 

 um Verkehr und öffentlichen Nahverkehr 
 

 um Subventionsabbau (auch für kommunale und kulturelle 
Einrichtungen etc.) 

 

 etc. 
 
Damit sind fast alle Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge 
massiv betroffen, obwohl von der EU-Handelskommission bestrit-
ten. 
 

 Lediglich „bestimmte grundlegende Dienstleistungen auf loka-
ler Ebene werden durch TTIP nicht angetastet“ (so heißt es in 
einer offiziellen Broschüre der EU-Kommission). 

 

 In TTIP ist lediglich unverbindlich und unklar die Rede von 
„Ausschluss von Dienstleistungen von allgemeinem Interes-
se“. 

 

 Gerade der profitfreie öffentliche Sektor wird massiv betroffen 
sein. 
 

 Die kommunalen Dienstleistungssektoren und das öffentliche 
Beschaffungswesen (in den USA schon weitgehend privati-
siert) stehen im Fokus der Verhandlungen. 
 

 Das TTIP-Abkommen geht im Dienstleistungssektor über alle 
bisherigen bilateralen und multilateralen Abkommen hinaus. 
 

 TTIP wird noch flankiert durch das parallel verhandelte GATS-
Nachfolgeabkommen  PTiSA für den Handel mit (auch zwi-
schenmenschlichen) Dienstleistungen. 
 



Damit sind nahezu alle Aufgabenbereiche der Kommunen berührt, 
dennoch sind die Kommunen oder die kommunalen Spitzenverbän-
de (Städtetag, Landkreistag, Städte- und Gemeindebund) in die 
TTIP-Verhandlungen nicht eingebunden. 
 
 
 
Der aus TTIP abzuleitende nachfolgende Katalog von insgesamt 16 
Punkten verdeutlicht die Berührungspunkte und damit die konkre-
ten Gefahren und Risiken von TTIP für die kommunale Selbstver-
waltungs-Ebene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Umweltauflagen, Arbeitnehmerrechte oder Verbraucherschutz sind auch 
Anliegen und teilweise Zuständigkeitsbereich der kommunalen Selbstver-
waltungsebene. 

 
2) Bei öffentlichen Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind die übli-
chen  Auflagen (für tarifgerechte Bezahlung, Einhaltung von Umwelt- und 
Qualitätsstandards) gefährdet sowie die kommunale Vergabe oder Durch-
führung selber. 

 

3) In die lokale und regionale Energie- und Klimapolitik wird eingegriffen 
(Stadtwerke, Anschluss- und Benutzungszwang für umweltfreundliche 
Energieträger etc.). 

 

4) Die Wasserversorgung und -entsorgung und der Gewässerschutz in öff. 
kommunaler Hand ist gefährdet.   

 

5) Die Projekte zum „fairen Handel“ (Fair-Trade-Stadt) mit Bevorzugung re-
gionaler Produzente, Händler und Unternehmen sind gefährdet und damit 
auch Kompetenzen der örtl. Wirtschaftsförderung. 

 

6) Die Subventionierung örtlicher Bildungs- und Kultureinrichtungen (VHS, 
Theater, Museen, freie Schulen etc.) ist in Gefahr, ebenso Regional- und Lo-
kalfunk. 



 

7) Die Subventionierung des ÖPNV könnte gefährdet sein und  die öff. Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßenbau etc.) könnte in Richtung privater Straßenbau 
oder PPP-Projekte gedrängt werden. 

 

8) Die hohe Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge ist durch Privatisie-
rungen (Kommerzialisierungen) in Gefahr, ebenso damit die Bezahlbarkeit 
für die Bürger 

 
9) Mit der geforderten Beschleunigung von Genehmigungsverfahren wird 
die praktizierte lokale Bürgerbeteiligung erschwert oder vereitelt. 
 
10) In die kommunale Planungs- und Gestaltungshoheit wird massiv einge-
griffen (z.B. Gestaltungs- und Umweltauflagen in Bebauungsplänen, kom-
munale Satzungen, Ansiedlungsverbot großer Kaufmärkte auf der grünen 
Wiese, Auflagen in Raumordnungsplänen  u. v. m.).  

 

11) Das von Kommunen und Kreisen sowie Wasserverbänden unterstützte 
Fracking-Verbot oder -moratorium der Landesregierungen und Bundesre-
gierung droht vereitelt zu werden. 

 

12) In den ländlichen Kreisen und Gemeinden würde die bäuerliche Land-
wirtschaft geschwächt (und gentechnische Pflanzen zugelassen), wenn der 
Agrarbereich in TTIP einbezogen bleibt. 
 
13) Die kommunale Personal- und Haushaltspolitik würde negativ beein-
flusst und auch die örtliche Arbeitsmarktpolitik und lokale Wirtschaftstruk-
tur, (Zunahme von Niedriglohn-Jobs im Dienstleistungsbereich bei geringe-
rer Tarifbindung, Arbeitsplatzverluste in ländlichen Bereichen und zuneh-
mende Einkommensungleichheit etc.) 
 
14) Es droht ein verschärfter Sparzwang der kommunalen Haushalte  sowie 
weitere Ausgliederungen, Privatisierungen und Deregulierungen. 

 
15) Insgesamt wird damit das verfassungsmäßig garantierte kommunale 
Selbstverwaltungsrecht (und in Bezug zur EU das Subsidiaritätsprinzip) un-
terlaufen, zugleich die EU-Grundrechtecharta und EU-Sozialcharta missach-
tet. 

 
16) Mit dem drohenden Entschädigungs- und Schadenersatzanspruch von 
Unternehmen (durch die ermöglichten Investorenschutz-Klagen) ist mit Kla-
gedrohungen und Abmahnungsschreiben für die Kommunen zu rechnen, 
falls sie einschränkende Regulierungen erlassen oder im Stadtparlament 
beschließen; damit verlieren sie ihre bisherige lokale oder regionale  Ent-
scheidungs- und Handlungsfreiheit.  
 

 



In den Kommunalverfassungen und Gemeindeordnungen heißt es 
demgegenüber in 5 Kernpunkten: 
 

 Die Gemeinden sind Grundlagen des demokratischen Staats-
aufbaus. 

 

 Sie fördern das Wohl der Einwohner in freier Selbstverwaltung 
durch ihre von der Bürgerschaft gewählten Organe.  
 

 Eingriffe in die Rechte der Gemeinden  sind nur durch Gesetze 
zulässig (also nicht durch bilaterale Abkommen). 
 

 Die Gemeinden schaffen die für ihre wirtschaftliche, soziale  
und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öf-
fentlichen Einrichtungen (und nicht auswärtige Investoren und 
Konzerne). 
 

 Die Verwaltung der Gemeinden wird ausschließlich durch den 
Willen der Bürgerschaft bestimmt (und nicht fremdbestimmt 
von transnationalen Konzernen). 
 

 
Deshalb wäre es wichtig, dass der Rat der Gemeinden die Einwoh-
ner über die Gefahren durch TTIP frühzeitig unterrichtet, denn er 
hat eine Unterrichtungspflicht laut Kommunalverfassung (z.B. 
NRW): 
 

 „Der Rat unterrichtet dien Einwohner über alle wichtigen Pla-
nungen und Vorhaben, die das wirtschaftliche, soziale oder 
kulturelle Wohl ihrer Einwohner nachhaltig berühren. Die Ein-
wohner sollen möglichst frühzeitig über die Grundlagen sowie 
Ziele, Zwecke und Auswirkungen unterrichtet werden.“ 

 
Dies sollten die Bürger nun einfordern! 
Und die kommunalen Spitzenverbände sollten ihre Beteiligung an 
den Verhandlungen mit Nachdruck verlangen. 
 
TTIP ist auch mit dem Grundgesetz nicht vereinbart, so dass das 
Verfassungsgericht gefordert ist, wenn  die EU ihr Verhandlungs-
mandat (auch gegen EU-Grundrechte- und Sozialcharta) miss-
braucht. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang:  
 
 
Übersicht und Chronologie der diversen  
Dienstleistungs-Handelsabkommen 
mit kommunalen Berührungspunkten: 
 
 
 
 
Anhang:  
 

 TTIP = bilaterales Freihandelsabkommen zur Investitions- und Handels-
partnerschaft zwischen EU und USA (soll 2015/2016 in Kraft treten) mit 
Schadenersatzansprüchen und Klagemöglichkeit von Konzernen 

 

 TTIP soll auch für die Dienstleistungssektoren (einschl. Bildung, Kultur, 
Gesundheit etc.) und das öffentliche Beschaffungswesen geöffnet und 
liberalisiert werden (in den USA das meiste bereits liberalisiert, in der EU 
noch vieles in öff. und kommunaler Hand) 
 

 EU-Binnenmarkt ist zu 60%-70% ein Dienstleistungsmarkt, als öff. 
Dienstleistungserbringer 11.200 Kommunen in Deutschland, ca. 200.000 
in Europa wecken Begehrlichkeiten zur gewinnbringenden Privatisierung 
und Kommerzialisierung 

 

 Nicht zum ersten Mal Angriffe auch auf die (kommunalen) Dienstleistun-
gen, sondern von langer Hand angestrebt: 
 

Serie von multilateralen und bilateralen Abkommen, die sich wie ein Spinnen-
netz um die Markteilnehmer und Staaten legen und aus denen es kein Ent-
kommen gibt (140 von Deutschland seit 1959, ca. 1400 in Europa, über 3000 
weltweit):  

 



 Bis 1994 GATT (Allg. Zoll- und Handelsabkommen), danach Gründung 
der WTO (Uruguay-Runde von 1986 bis 1994) 
 

 1999 MAI-Abkommen (Multilaterales Investitionsabkommen) der OECD – 
am Widerstand der Zivilgesellschaft gescheitert   
 

 Seit 1995 gültiges GATS (Allg. Abkommen über den Handel mit Dienst-
leistungen)  d. h. auch zwischenmenschliche Dienstleistungen als Han-
delsware, vorausgegangene Geheimverhandlungen  
 

 Aus GATS herausgenommen: „Dienstleistungen im Rahmen staatlicher 
Zuständigkeit“ (= in Ausübung staatlicher Gewalt, weder zu kommerziel-
len Zwecken noch im Wettbewerb mit anderen Dienstleistungserbrin-
gern, gemeinnützige Dienstleistungen) 
 

 In Länderlisten können Staaten selber bestimmen, welche Dienstleistun-
gen sie für den Markt freigeben (strittig: Gesundheit, Pflegeheime, Bil-
dung, Wasser, Gas  usw.)  
 

 2000-2005 Neuverhandlung von GATS (ohne Abschluss) zwecks Libera-
lisierung der Länderlisten 
 

 2013/2014  Unbemerkt laufende Verhandlungen über GATS-
Nachfolgeabkommen namens PTiSA (Plurilateral Trade in Services Ag-
reement) zur umfassenden Liberalisierung des internationalen Dienst-
leistungshandels . 
 

 Seit Dez. 2006 EU-Dienstleistungsrichtlinie („Bolkestein-Hammer“) nach 
europaweiten Protesten mit zahlreichen Änderungen in Kraft (erster 
Entwurf 2004),  2009 in nationales Recht umgesetzt, „zur Vollendung des 
Dienstleistungsbinnenmarktes“ mit „einheitlichen Ansprechpartnern“ in 
Kommunen 
 

 Sicherung von Arbeits- und Entsenderecht;  Schutz von Gesundheit, 
Umwelt, und öff. Sicherheit; Streit um Herkunftslandprinzip und Entsen-
derichtlinie   
 

 Herausgenommene Dienstleistungen: Finanzen, Steuern, Verkehr, Sozia-
les (Arbeitskampf,- Gewerkschafts- und Sozialrecht) , Teilbereiches des 
öff. Dienstes (Kinder, Familien Sozialwohnungen), Zeit- und Leiharbeits-
agenturen. 
 

 Enthaltene Dienstleistungen: Daseinsvorsorge wie Altenheime, Behin-
derteneinrichtungen, Kinderbetreuung, Heimerziehung, Müllabfuhr etc.  
 

 Klage der EU-Kommission 2011 vor dem EuGh gegen Deutschland, Ös-
terreich und Griechenland wegen unvollständiger Umsetzung der Richt-
linie  
 



 TTIP-Vorbereitungen für Freihandelszone EU-USA schon 1990 sowie 
1998 und 2005  durch formelle Entschließungen der EU über Verhand-
lungen mit den USA 
 

 2006/2007 erste konkrete Vorstöße für TTIP durch die deutsche Bundes-
kanzlerin;  
 

 April 2007 Rahmenvereinbarung auf EU-USA-Gipfel über transatlantische 
Wirtschaftspartnerschaft und Einrichtung vorbereitender Gremien)  
 

 Im Mai 2013 gab das EU-Parlament grünes Licht für die TTIP-
verhandlungen mit den USA (Erteilung des pauschalen Verhandlungs-
mandates) 
 

 Seit Mitte 2013 konkrete geheime Verhandlungen über TTIP durch beauf-
tragten EU-Kommissar und erste Kritik aus der Öffentlichkeit   
 

 Dezemberr 2013 dritte TTIP-Verhandlungsrunde in Washington 
 

 Januar 2014: Erklärung der großen Koalition, TTIP bis Ende 2015 zügig 
zum Abschluss zu bringen 
 

 Januar 2014: Kritik des EU_Parlamantes (Justizausschuss) an TTIP we-
gen der Unvereinbarkeit mit EU-Grundrechtecharta und Sozialcharta 
 

 Februar 2014 Ankündigung der 3-monatigen Aussetzung der öffentlich 
umstrittenen Schiedsgerichtsklausel (Investorenschutz) aus Verhand-
lungen 
 

 Februar 2014 : Drängen führender Politiker aus USA, Deutschland und 
Frankreich auf schnellen und zügigen Abschluss von TTIP trotz oder 
wegen zivilgesellschaftlicher und medialer Kritik  
 

 März 2014:  Fortsetzung der Verhandlungsrunden zu TTIP und parallel 
Anhörungen von NGOs zugesagt  

 
 

Wilhelm Neurohr, 23.02.2014 

 

 

                                                           

 
 

 
 
 

  

 



                                                                                                                                                                                     
 


